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Ueber die weitere Behandlung der Angelegenheit sind wir zur Zeit, da wir unseren Bericht schliesscn

müssen, nicht im Stande Mittheilungen zu machen.

11. Verhältnisse zu andern Transportanstalten.

Im Berichtsjahre hat sich die schon im letztjährigen Geschäftsbericht angekündigte Verschmelzung der

Konferenz der Reformtarif bahnen mit der allgemeinen schweizerischen Eisenbahnkonferenz vollzogen,

nachdem die Westschweizerischen Bahnen auf den 1. März 1886 ihren neuen internen, auf dem Reformsystem

beruhenden Gütertarif in Kraft gesetzt, und damit das genannte System für alle Konferenzverwaltungen Geltung

erlangt hatte. Demzufolge werden wir unsere Mittheilungen über Gütertarifangelegenheiten, welche die Gesammtheit

der schweizerischen Bahnen betreffen und Bedeutung genug haben, um in unsern Berichten erwähnt zu werden, von

jetzt an wieder mit den übrigen Mittheilungen betreffend die Thätigkeit der Eisenbahnkonferenz vereinigen.

In dieser Hinsicht ist zunächst die Niedersetzung einer Kommission für An gelegen h eiton des

Gütertarifwesens zu erwähnen, welche auf Anregung der Konferenz der Reformtarifbahnen von der Eisenbahnkonferenz

beschlossen wurde. Diese Kommission hat alio Fragen betreffend die Anwendung, Abänderung oder

Ergänzung der allgemeinen Tarifvorschriften nebst Güterklassifikation vorzuberathen, darüber bestimmte Anträge zu

formuliren und (soweit nöthig) die Vollziehung der einschlägigen Kouferenzbeschlüsse zu besorgen. Hiemit wird

bezweckt, der Weiterbehandlung des Gütertarifwesens die wünschbare Sorgfalt und Stetigkeit zu sichern, sowie auch

einer nachtheiligen Verzögerung bei Erledigung der zur Erörterung gelangenden Fragen nach Möglichkeit vorzubeugen,

ohne die allgemeine Konferenz in allzu starkem Masse hiefür in Anspruch zu nehmen. In die Kommission ordnet

jede Verwaltung einen Vertreter ab; dieselbe hat einen ständigen Sekretär, während ihr Präsidium der jeweiligen,

alljährlich wechselnden Präsidialverwaltung der Konferenz zukommt.

Hinsichtlich der Art, wie Änderungen an den allgemeinen Tarifvorschriften und der zugehörigen

Güterklassifikation in Ausführung zu bringen seien, hatte noch die Konferenz der Reformtarifbahnen Erörterungen
mit dem Eisenbahndepartement, die wir ihrer prinzipiellen Bedeutung wegen etwas eingehender erwähnen zu sollen

glauben. Noch im Vorjahre nämlich, nach Vorlage der von den Refonntarifbahnen auf den 1. April 1885 beschlossenen

Neuausgabe der genannten Tarifvorschriften, welche namentlich bezweckte, dem Verkehr im Anschluss an

entsprechende Änderungen der deutschen Tarifvorschriften eine grössere Zahl von Vortheilen zum Theil sehr wesentlicher

Art zuzuwenden, eröffnete das Departement uns als Präsidialverwaltung der Reformtarifbahnen mit Schreiben vom

30. März 1885, dass es künftig Änderungen an den allgemeinen Tarifvorschriften nur nach vorausgegangener
Vorlage eines Entwurfs zulassen und den Bahnen mit Rücksicht auf die Art und Weise des Zustandekommens

der Reformtarife das Recht, einseitig Änderungen an denselben vorzunehmen, nicht zugestehen könne. In einer

vorläufigen Antwort bemerkten wir, unter Hinweis auf die den Bahnen nach Konzessionen und Gesetz hinsichtlich

Bildung ihrer Tarife zukommende Rechtsstellung, dass wir diese Eröffnung der Konferenz der Reformtarifbahnen vorlegen

werden und es als der Sache förderlich ansehen würden, wenn das Departement uns Aufschluss darüber geben

wollte, in welcher Richtung es die verlangten bezüglichen Vorlagen einer Prüfung unterstellen zu sollen glaube.

„Ihre Äusserung (fügten wir bei) legt nämlich die Vermuthung nahe, dass Sie die freie Verfügung über Zulassung

oder Nichtzulassung der von den Reformtarifbahnen beschlossenen Änderungen glauben beanspruchen zu sollen,

und dass Sie sich hiebei insbesondere als verpflichtet erachten, Änderungen, welche nach irgendwelcher Richtung

Tariferhöhungen mit sich zu bringen scheinen, entgegenzutreten, selbst wenn letztere durch gleichzeitige Ermässigungen
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Dekor à weitere Kebandlung der Vngelegenboit sind wir i!ur Zeit, da wir unseren Ksriebt sobliesson

müssen, nieilt im Ltande Nittkoilunge» xu mavben.

II. Vvl'Iiîiltiàe ^ii »»(loin IiiUl8j»0rI.iii8ti>Ite».

Im Keriebtsjabre Iiat sieli die soiion im letxtjälirigen Desobäktsberiebt angekündigte Versebmelxung der

Konkorenx der Kekormtarikbabnen init der allgemeinen soli wsi xeriseb sn Kisenbabnkonkorenx vollzogen,

naebdem die >Vestsebweixeriselion Halmen auk den 1. Närx 188k ilirou neaen internen, an! dem Kekorms)steu>

borubsndon Dütert^rik in Krakt gosetxt, und damit das genannte Lvstvin lür alle Kenteren^Verwaltungen (Zeitung

erlangt batte. Domxukolge werden wir unsers Nittbeilungon über DUtertarikangolögenIieiten, weleke die tZosammtbeit

der sebweixoriseben Kalmen betretlen und Kodvutung genug baben, um in unsern Keriebten vrwälmt xu worden, von

jetxt an wieder mit den übrigen àlittbeilungen betrolkend die Z'bätigkeit der Kisonbabnkonkeronx vereinigen.

In dieser Ilinsiebt ist xunäobst die Niedorsetxung einer Kominission lür ^n gelogen lieiton des

(Zütortarifwesons xu erwäiinon, wolebo auk Anregung der Konkorenx der liekormtarikbabnon von der Kisenbabn-

konkeronx boseblossen wurde. Diese Kemmissivn liat alle Kragen betretend die Anwendung, Abänderung oder

Krgänxung der allgewoinen 1'arikvorsolirikton nebst (Zütorklassibkation vorxuberatlien, darüber bestimmte Anträge xu

lormuliron und (soweit nötbig) die Vollxiobung iler einsoblägigen Koukeronxboseblüsso xu besorgen. Diemit wird

bexweekt, der Weiterbobandlung des Dlltertarikwesens die wünsebbaro Lorgkalt und Ltetigkeit xu sieliern, sowie auolr

einer naelitboiligen Verzögerung bei Krlodigung der xur Krörterung gelangenden Kragen naeli Nöglivbkeit vorzubeugen,

okns die allgsinsine Konkorenx in allxu starkem Nasse biet'ür in ^nspruoli xu nokmon. I» die Kommission ordnet

jode Verwaltung einen Vertreter ab; dieselbe bat einen ständigen Lekretär, wäbreml ilir l^räsiilium der jeweiligen,

alljälmliek weebsslnden Kräsidialverwaltung der Konkerenx xukommt.

Ilinsiebtlieb der ^rt, wie Änderungen an den allgemeinen "Karikvorsebrikten und der xugebörigen

Düterklassikikation in ^.usklllirung xu bringen seien, batte »oob die Konkerenx der Kokormtarikbabnon Krörterungon

mit dem Kisenbalmdepartemont, die wir ibrer prinxipivllou Kodeutung wogen etwas eingebender orwäbnun xu sollen

glauben. Koob im Vorjabre näinlieb, naeb Vorlage der von den liokormtarikbabuen auk den l.^pril 1885 beseldossene»

Keuausgabe der genannten larikvorsebrit'ton, wolebo nainontliob bexweektv, dem Vorkebr im .-Inselduss an ent-

sproobendo Änderungen der deutselmn larikvorsebrikten eine grössere /ald von Vortbeilen xum 'I'keil sebr wesontlieber

àt xuxuwonden, oröktiiote das Departement uns als Kräsidialverwaltung der liekormtarikbabnon mit Lebreibeu vom

80. Närx 1885, dass es künftig Änderungen an den allgemeinen Zkarikvorsebrikten nur naeb vorausgegangener
Vorlage eines Kntwurks xulassen und den Kalmen mit Küeksiobt aul die ^rt und IVeise dos Zustandekommens

der liolormtarile das Keebt, einseitig Änderungen an denselben vorxunebmeu, uiebt xugestoben könne. In einer

vorläutigon Antwort bemerkten wir, unter Hinweis auk die den Kalmen naeb Konxossionen und (Zosotx biusiebtliob

Kildung ibrer Tarife Zukommende Keebtsstellung, dass wir diese Krökknung der Konkorenx der Kekormtarikbabnen vorlegen

werden und es als der Laobo kördsrliek anseben würden, wenn das Departement uns Lmksebluss darüber gebe»

wollte, in welober Riebtung es die verlangten boxüglieben Vorlagen einer Krükung unterstellen xu sollen glaube.

„Ibre Äussorung (tügten wir bei) legt näinlieb die Verwutbung nabo, dass Lie die kreis Verfügung über Zulassung

oder Kiebtxulassung der von den liokorintarikbalmen boseblossenen Änderungen glauben beansprueben xu sollen,

und dass Lie sieb biebei insbesondere als verptliobtet eraelden, Änderungen, wolelie naeli irgendwelobor liiebtung

lariterbölmngen mit sieli xu bringen sebeinen, eotgsgenxutreten, selbst wenn letxtvre dureb gleiebxeitige Krmässigungen
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mehr als kompensirt werden. Es kann Ihnen nun unmöglich entgehen, dass hiedurch die Initiative der Bahnver-

waltungen für Verbesserung und Weiterbildung des dermaligen Tarifsystems gelähmt, und dass (auch abgesehen

hievon) diese Fortentwicklung in hohem Grade erschwert und verzögert würde, wenn keine Änderungen an den

Tarifvorschriften mehr möglich wären, so lange nicht auf dem Wege mühsamer und zeitraubender Korrespondenzen
die Sanktion Ihres Departements dafür erwirkt worden." — Die Antwort des Departements lehnte die Ertheilung
des gewünschten Aufschlusses ab, „wenn wir auch (war beigefügt) die Meinung theilen, dass die dem Departement
durch das Gesetz angewiesene Stellung gegenüber den Tavifvorschriften für die Bahnen von Bedeutung sein dürfte.
Das Eisenbahndepartement hat so wenig eine Verpflichtung als ein Interesse, sich darüber auszusprechen, welche

Massregeln es in künftigen Fällen zur Anwendung bringen werde, sondern es behält sich vor, seine Entscheidungen
auf bestimmte Vorlagen hin zu treffen". Die Konferenz der Reformtarifbahnen pflog Uber die Forderung des Departements
wiederholt Beratluingen, ohne aber hinsichtlich der darüber abzugebenden Erklärungen sich vollständig einigen zu
können. Dass die den Bahnen für Bildung der Tarife zukommende Rechtsstellung zu verwahren und die Forderung
des Departements abzulehnen sei, insoweit es damit beabsichtige, das ihm gegenüber den Bahntarifen zukommende

Kontrolrecht in ein Recht freier Genehmigung oder Nichtgenehmigung zu erweitern, darüber waren alle Verwaltungen

einig, während über die Frage, ob (unter Wahrung dieser Rechtsstellung) dorn Begehren jeweiliger Vorlage der

Änderungen an den allgemeinen Tarifvorschriften fürderhin Folge zu geben sei, die Ansichten auseinandergingen.

Hiedurch verzögerte sich die von den Bahnverwaltungen beabsichtigte Ausgabe eines ersten Nachtrages
zu den allgemeinen Tarifvorschriften bis ziemlich weit in das Berichtsjahr hinein. Ohne Zustimmung des

Eisenbahndepartementes konnte die Einrückung der bezüglichen Publikation in das offizielle Organ für
Eisenbahnkundmachungen nicht erfolgen, und hinwieder lehnten einzelne Verwaltungen die Zustimmung zur vorherigen Vorlage
des Nachtrages beharrlich ab. Für uns als Verlreter der Reformtarifbahnen erwuchs hieraus namentlich auch gegenüber

dem Departement eine ziemlich unangenehme Situation, und wir gelangten daher dazu, im Sinne der Mehrheit

der Bahnen den Nachtrag, bevor seine Publikation erfolgte, am G. Mai 188G dem Departement in Vorlage zu bringen.

Hiebei erwiederten wir dessen Schreiben vom 30. März 1885, in Zusammenfassung der von allen Bahnverwaltungen

getheilten Ansichten, mit nachstehenden Bemerkungen:

„Wir machen zunächst aufmerksam, dass die Neuauflage der Tarifvorschriften vom I.April 1885 keine

einzige Änderung enthielt, welche nicht die Zustimmung aller daran betheiligten Bahnverwaltungen erhalten hätte.

Ihre Eröffnung kann daher nicht etwa dahin aufgofasst werden, dass Sie sich verpflichtet glauben, Änderungen an

den allgemeinen Tarifvorschriften, welchen nur ein Theil der Verwaltungen zugestimmt hat, entgegenzutreten.
Vielmehr scheinen Sie das Recht in Anspruch zu nehmen, Änderungen oder Ergänzungen der allgemeinen Tarifvorschriften

nebst Güterklassifikation auch dann, wenn alle Bahnvcrwaltungen dieselben als nothwendig oder wünschbar ansehen,

nach eigenem Ermessen gutzuheissen oder zu verhindern. Sollten Sie wirklich einen derartigen Anspruch erheben,

so bedauern die Reformtarifbahnen, denselben als gesetzlich unstatthaft bezeichnen und ablehnen zu müssen.

„Durch Art. 35 des schweizerischen Eisenbahngesetzes ist den Bundesbehörden lediglich ein, dort näher

umschriebenes Recht der Kontrole über die Eisenbahntarife gewahrt, im Übrigen aber das den Bahnverwaltungen

durch die Konzessionen zugesicherte Recht freier Bildung ihrer Tarife unangetastet geblieben. Auf diesem gesetzlich

gegebenen Boden wünschen die Bahnvcrwaltungen auch hinsichtlich der Gütertarife zu verbleiben, da sie in den

Verhandlungen, welche der einheitlichen Annahme des Reformsystems vorangegangen sind, keinerlei Anhaltspunkte

zu entdecken vermögen, welche bei den Gütertarifen ausnahmsweise, über das Gesetz.hinausgehende Rechtsansprüche

der Bundesbehörden zu begründen vermöchten. Sollte der Anspruch Ihres Departements sich darauf stützen, dass

anlässlich der Einführung der Reformtarife einzelnen Gesellschafton Taxerhöhungen oder andere Vortheile zugestanden

worden seien, welche Angesichts der bestehenden gesetzlichen und konzessionsgemässen Vorschriften der besonderen
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mebr aïs kompensirt werden. Ks kann Ninon nun unmögliel, ontgebon, dass biedurek <Iio Initiative à llaknvor-

waltungsn kiir Verbesserung und Weiterbildung dos dermaligon lariksxstoms goläbmt, und dass (auek aligesolion

bisvon) diese Kortentwieklung in bobem Krads ersebwert und vorzögert würde, wenn keine Änderungen an dsn

'I'arikvorsebrikton mebr mögliek wären, so lange niebt auk dom Wege mübsamer und zeitraubender Korrespondenzen
die Sanktion Ibres Departements dafür erwirkt norden." — Nie Antwort des Departements leknte die Krtbeilung
des gowünsebten ^uksolilusses ab, ^wenn wir auoli (war beigefügt) die Meinung tksilen, dass die dem Departement
dureli das kosetz angewiesene stellung gegenüber dsn Varikvorsebrikten kür die Dabnsn von ksdeutnng sein dürfte.
Das Kisenbabndepartement bat so wenig sine Vorptliebtung als sin Interesse, sieb darüber auszusprseben, welebe

Nassregeln es in künftigen Källen zur Anwendung bringen werde, sondern es bobält sieb vor, seine Kntsokeidungen
auk bestimmte Vorlagen liin zu treffen". Die Konteren? der liekormtarifbabnen ptlog über die Korderung dos Departement»
wiederbolt Deratlinngen, obne aber Innsiebtliok der darüber abzugebenden Krklärungen sieb vollständig einigen zu
können. Dass die den Dabnsn für llildung der Tarife zukommende lîselìtsstellung zu verwabren und die Forderung
des Departements abzulebnen sei, insoweit es damit beabsiobtige, das ikm gegenüber den llabntarilen zukommende

Kontrolreellt in ein lieebt kreier Oenobmigung oder Niektgensbmigung zu erweitern, darüber waren alle Verwaltungen

einig, wäbrond über die Krage, ob (unter Wabrung dieser lieebtsstvllung) dom Dogsbren jeweiliger Vorlage der

Änderungen an den allgemeinen l'arilvorsebrifton kürdorliin Kolge zu geben sei, die lVnsiobten ausoinandergingen.

lliedurob verzögerte sieb die von den lZabnverwaltungen bsabsiolitigte Vusgabo eines ersten Naebtrages
zu den allgemeinen 1'arikvorsebrifton bis ziemlieb weit in das llerivbtsjabr binoin. Oline Zustimmung des

Kisenbabndopartementss konnte die Kinrüekung der bezüglieben I'ublikation in das oktiziolle Organ kür Kissnbabn-

kundmaobungön niebt erfolgen, und binwioder leimten einzelne Vorwaltungen die Zustimmung zur vorbsrigen Vorlage
dos Naebtragss bebarrliob ab. Kür uns als Vertreter der Kesormtarikbabnon erwuebs bieraus namentlieb aueb gegen-
über dem Departement eine zismbek nnangensbmo Situation, und wir gelangten daber dazu, im Sinne der Nebrbeit

der Labnon den Naebtrag, bevor seine I'ublikation erfolgte, am 6. lüai 188<! dem Departement in Vorlage zu bringen.

Ilisbei erwiederten wir dessen sebreiben vom 3t). Närz 1835, in Zusammenfassung der von alle» Daknverwaltungen

getboilten Vnsieliten, mit naebstekenden Dsmsrkungon:

„ Wir maebon zunäebst aufmerksam, dass die Neuauflage der lürikvorsobrit'ton vom l. .-Vpril 1885 keine

einzige Änderung entbielt, welebe niebt die Zustimmung aller daran betboiligton Dabnvsrwaltungsn erbalten batte.

Ibro Krökknung kann daber niebt etwa dabin aufgokasst werden, dass Nie sieb verptliebtet glauben, Änderungen an

den allgemeinen 1'arisvorsobrikten, welelien nur ein d'bsil ilvr Verwaltungen zugestimmt bat, entgegenzutreten. Viel-

mebr sobeinen Lie das lieebt in ^nsprueli zu nebmen, Änderungen oder Krgänzungen der allgemeinen Varisvorsebrikten

nebst Olltorklassibkation aueb dann, wenn alle Dsbnverwaltungen dieselben als notbwendig oder wünsebbar anseben,

naok eigenem Krmesson gutzuboisson oder zu verbindern. sollten Nie wirkliob einen derartigen ^nsprueb erbeben,

so bedauern die lietormtarifbabnen, denselben als gesetzlivb unstattbakt bezelebnen und ablebnen zu müssen.

^Dureb Nrt. 35 dos sebweizerisoben Kisonbalmgosetzes ist den Dundesbobördon lediglieb ein, dort näker

nmsoliriobsnos lieebt der Kontrole über die Kisonbakntariks gewabrt, im Übrigen aber das den Ilabnverwaltungsn

durob die Konzessionen zugesieberte lìeebt kreier Dildung ilirer 'tarife unangetastet geblieben, ^uk diesem gesetzlivb

gegol'enon Doden wllnsekon die Dabnverwaltungen aueb binsiebtlieb der kütortarike zu verbleiben, da sie in den

Vorbandlungen, welebe der sinbeitlieben .Vnnalimo des liokorms^-stems vorangegangen sind, keinerlei tVnlialtspunkte

zu entdeeken vermögen, welebe bei dsn Olltertarikon ausnabmsweise, über das kosetz. Innausgsbende lisebtsansprüebe

der Ilundesbekörden zu begründen vormöobton. sollte der Vnspruoli lines Departements sieb darauf stützen, dass

anlässlieb der Kintübrung der liekormtariks einzelnen kesollsebaston 'l'axvrliöbungen oder andere Vvrtbeile zugestanden

worden seien, welebe Vngesiekts der bestellenden gesetzlieben und konzessionsgemässen Vorsekrikton der besonderen
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bundesräthlichen Zustimmung bedurften, so könnte die Konferenz der Reformtarifbahnen diese Begründung nicht als

stichhaltig anerkennen. Es ist zu beachten, dass die Einführung der Reformtarife im Durchschnitt dem Verkehr

wesentliche Vorthoile brachte und die erwähnten Zugeständnisse nur eine theilweise Kompensation für die von den

betreffenden Bahnverwaltungen übernommenen Opfer bildeten. Augenscheinlich würde man daher viel zu weit gehen,

wenn man aus diesen Zugeständnissen den Dahinfall des Taxbildungsrechtes gegenüber allen dem Reformsystem

beigetretenen Gesellschaften, soweit es sich um Fragen der Reformtarife handelt, zu folgern versuchen wollte. Vielmehr

können die Bundesbehörden nur die Berechtigung beanspruchen, ihre Zugeständnisse wieder zurückzuziehen, wenn

in Folge wesentlicher Änderungen an dem eingeführten Tarifsystem die Voraussetzungen, unter denen jene gemacht

worden sind, dahinfallen sollten.

„Die Bahnverwaltungen geben um so eher der Hoffnung Raum, dass die ihnen konzessionsgemüss und

gesetzlich zukommende Rechtsstellung auch hinsichtlich der allgemeinen Tarifvorschriften fernerhin Anerkennung

finden werde, als nach ihrer Uberzeugung für Niemanden ein Vortheil daraus erwachsen würde, wenn die Bahnen

in Fortbildung dieser Tarifvorschriften, das allgemeine Kontrolrecht der Bundesbehörden stets vorbehalten, für die

Folge gehemmt wären. Schon die seitherige Erfahrung hat gezeigt, dass diese Fortbildung durchaus auf der Bahn

weiterer Zugeständnisse an den Verkehr stattfindet, und ein Missbrauch der von den Bahnen beanspruchten

Rechtsstellung nicht zu befürchten ist."

Das Eisenhahndepartement erklärte im Schreiben vom 2G. Mai, dass es gegen den vorgelegten Nachtrag

keine Einwendungen erhebe, worauf seine Inkraftsetzung auf den 1. Juli erfolgte. Dabei äusserte es sich in

prinzipieller Hinsicht folgendermassen : „Das in Art. 35 des Eisenbahngesetzes dem Bunde gewahrte Kontrolrecht kann nur wirksam

ausgeübt werden, sofern dem Departement rechtzeitig d. h. vor der Inkraftsetzung von den geplanten Änderungen

an den Tarifvorschriften und der Güterklassifikation Mittheilung gemacht wird. Uberdem wiederholen wir, dass sowohl

die Tarifvorschriften als die Güterklassifikation das Produkt von Vereinbarungen zwischen den Aufsichtsbehörden und

den Bahnverwaltungen sind und den letztern daher auch aus diesem Grunde das Recht der einseitigen Abänderung

nicht zugestanden werden kann. Das Departement muss somit darauf bestehen, dass ihm jede Änderung im vollen

Wortlaute so zeitig zur Kenntniss gebracht werde, dass allfällige Einsprachen und Abändorungsbegehren vor der

Inkraftsetzung berücksichtigt werden können. Damit ist weder die Rechtsstellung der Bahnen beeinträchtigt, noch

die Fortbildung der Tarifvorschriften gehemmt, wenn diese durchaus auf der Bahn weiterer Zugeständnisse an den

Verkehr stattfinden." — Es wird sich zeigen, ob der Weg, auf welchen hiedurch das Gütertarifwesen geleitet worden

ist, wirklich dem Verkehr zum Vortheil gereicht; unter allen Umständen führt derselbe, wie schon die Erfahrung
mit dem Entwurf eines zweiten Nachtrags zu den Tarifvorschriften beweist, zu einer wesentlichen Verzögerung

auch solcher Tarifmassnalimen, welche im Interesse des Verkehres liegen.

Über die Verhandlungen, welche mit dem Eisenhahndepartement aus Veranlassung des Bundesbesehlusses

vom 19. Dezember 1884 stattgefunden haben, und die dabei gemachten Tarifzugeständnisse wurde schon im

ersten Abschnitt berichtet. Hier bleibt noch zu erwähnen die Aufstellung eines schweizerischen Ausnahmetarifes Nr. 10,

wonach Flüssigkeiten in Reservoir- oder Cisternenwagen zur Aufgabe kommen können, ohne dass vom Gewicht des

Reservoirs oder der Cisterne eine Fracht berechnet wird.

Von den weiteren Verhandlungen der Eisenbahnkonferenz über Verkehrsverhältnisse erwähnen wir die

folgenden: Die im Laufe derZeit erlassenen verschiedenen und theilweise nicht übereinstimmenden Vorschriften über

die den Sendungen nach dem Auslande zu Händen der ausländischen Zollämter beizugebenden Zolldeklarationen
sind gesammelt und gesichtet worden, und es ist gelungen, an Stelle der vielerlei Formulare und Vorschriften für die
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bundesrätkliekon Zustimmung bedurften, so könnte die Roukerenz cl o r kekormtorikbolmsn clisse Dsgründung niebt aïs

stiebbaltig anerkennen. Üls ist zu beoebten, dass dis Rinkübrung dor Retörmtorike im Durchschnitt dem Verkebr

wesentlicbs Vortboilo brockte und dis erwäbnten Zugeständnisse nur sins tbsilwsiso Kompensation kür dis von don

betreffenden Dabnvsrwaltungen übernommenen Dpker bildeten. Vugensekeinlick würde mon clober viel zu weit geben,

wenn mon uns diesen Zugeständnissen den Dabinkall des ffoxbildungsreebtss gegenüber ollen dem Rskorms^stsm

beigstretenen Desollsebakton, soweit es siel, uni Kragen der ltekormtarike bandelt, zu folgern vsrsuvben wollte. Vielmelir

können die Dunclesbebörden nur die Derscbtigung beansprucbsn, ibrs Zugeständnisse wieder zurückzuzieben, wenn

in Mixe wesontliolier .-Vnderunge» on dem singekübrten ffariks^stem die Voraussetzungen, unter denen ^jene gemacht

worden sind, doliinkollen sollten.

„Die Dal>nverwaltungen geben um so eker der Hoffnung Raum, dass d!o ilinen konzsssionsgemäss und

gesetzlieb Zukommende Rselitsstellung auck Idnsietitlîoli der allgemeinen ffarikvorscbrikton ksrnerbin Anerkennung

linden werde, als nach ilirer Überzeugung kür Niemanden ein Vortbeil clorous vrwoolissn würde, wenn die Dolmen

in Fortbildung dieser ffarikvorsobrikten, dos allgemeine Kontrolroebt der Dundesbelwrden stets vorbeboltsn, kür die

Kolge gvbemnit cvären. Lekon die seitbsrigs Rrkabrung bot gezeigt, dass diese Kortbildung durchaus ouk der Dabn

weiterer Zugeständnisse an ilsn Verkebr stottlindet, und ein ^lissbraucb der von den Dolmen beanspruchten Reckts-

Stellung niebt zu bekürebten ist."

Dos Rissnbabndepartement erklärte im Lobreibsn vom 26. Noi, dass es gegen den vorgelegten Aaobtrag

keine Rinwendungsn erbebe, worouk seine Inkraktsstzung ouk den I. duli erkolgte. Dabei äusserte es sieb in prin-

zipiellsr Rinsiebt kolgendermossen: ,Dos in ^rt. 35 des Disenbabngesotzss dem Dunds gewabrte Kontrolrselit kann nur wirk-

som ausgeübt werden, sokern dem Departement reobtzsitig d. In vor der Inkraftsetzung von den geplanten Vnderungen

an den ffarikvorsebrikten und der DüterklassiLkation Wttbsilung gemoebt wird. Überdem wisderbolsn wir, dass sovvobl

die ffarikvorsobrikten als die Düterklassibkation das Droclukt von Vereinbarungen zwischen den ^uksiektsbebördon und

den Dobnverwoltungsn sind und den letztern daber oueb aus diesem Druncle dos Reelit der einseitigen Abänderung

nickt Zugestanden werden kann. Dos Departement muss somit dorouk bestellen, dass ibm )sde Änderung im vollen

Vtortloute so Zeitig zur Kenntniss gebraebt werde, dass allkälligs Kinspraelie» und ^bändorungsbsgebrvn vor der

Inkraftsetzung bsrüvksiobtigt werden können. Damit ist weder die liecbtsstellung der Dolmen bovinträebtigt, noek

die Kortbildung der ffarikvorsebrikten gsbemnit, wenn diese durobaus ^!) ouk der Dobn weiterer Zugeständnisse an den

Verkebr statttindsn." — Rs wird sieb zeigen, ob der Weg, ouk welvken biedureb dos Dütertarikwesen geleitet worden

ist, wirklieb dem Verkebr zum Vortbeil gereicht; unter allen Umständen kübrt derselbe, wie sebon die Rrkabrung

mit dem Rntwurk eines zweiten Aaebtrags zu den ffarikvorsobrikten beweist, zu einer wessntlieben Verzögerung

oueb solcbvr I'arikmassnabmen, welebe im Interesse dos Vorkebrvs liegen.

Über die Vorbandlungsn, welebe mit dem Risenbabndepartement aus Veranlassung des Dundesbsscblusses

vom 19. Dezember 1834 stattgekunden baben, und die dabei gemoobten ffarikzugeständnisse wurde sebon im

ersten Vbscbnitt beriebtet. Hier bleibt noeli zu erwäbnvn die Aufstellung eines scllweizerisoben Vusnobmetarikes Ar. 19,

wonaeb KIllssigkeiten in Reservoir- oder Distsrnsnwagen zur Aufgabe kommen können, obno dass vom Dewiekt des

Reservoirs oder der Disterne eine Krackt bereeknet wird.

Von den weiteren Verbondlungen der Kisenbaknkonterenz über Vvrksbrsvorbältnisso erwäbnen wir die

folgenden: Die im Danke derZeit erlassenen vsrsebiedenen und tbeilweiss niebt übereinstimmenden Vorschriften über

die den Lendungon noek dem Vuslonds zu Handen der ausländiseben Zollämter beizugebenden Zolldoklaratione»
sind gesammelt und gesicktet worden, und es ist gelungen, an Stelle der vielerlei Kormulare und Vorschriften kür die
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Zollstellen der verschiedenen Staaten ein einheitliches Formular mit gleichmässiger Instruktion aufzustellen und

einzuführen. — Im Benehmen mit dem eidgenössischen Militärdepartement ist eine Instruktion über die Anwendung der

Militär taxe für den Transport von Pferden und deren Begleiter vereinbart worden, welche insbesondere die

Fälle der Berechtigung zur Beanspruchung derselben genauer beschreibt und damit den häufig vorgekommenen

Beanstandungen berechtigter Begehren, wie auch der missbräuchlichen Anwendung begegnen soll. — Die zunehmende

Bedeutung der Eilgutsendungen zur Gepäck taxe veranlasste die Konferenz, die veralteten und

ungenügenden Vorschriften über diesen Verkehr zu revidiren und als Reglement und Tarif für die Beförderung von

Expressgut herauszugeben. Hiebei musste nothwendig die Frage auftreten, ob bei der Berechnung der Taxen
dieses Tarifs der neue Fahrposttarif der eidgenössischen Postverwaltung berücksichtigt werden solle, da dieser

letztere namentlich auf grössere Distanzen sehr billig ist, infolge dessen den Bahnverwaltungen viele Transporte
entzieht und dadurch zur Überfüllung der Bahnpostwagen und daherigen grössern Leistungen der Bahnverwaltung
für die Postbeförderung mit beiträgt. Die Frage ist verneint worden, einerseits um nicht mit der Post einen

Konkurrenzkampf zu eröffnen, anderseits mit Rücksicht darauf, dass in der Vergütung, welche die Postverwaltung den

Bahnverwaltungen für die nicht postzwangspflichtigen Colli (über 5 Kgr.) bezahlt, eine theilweise Entschädigung für
die ihnen entgehenden Transporte geboten ist. — Von der Einräumung der Mitnahme von Handgepäck
in die Personenwagen wird von Seite vieler Reisender ein den Mitreisenden oft sehr lästig fallender

Missbrauch gemacht, und die ungleiehmässige Handhabung der fraglichen Reglementsbestimmung auf verschiedenen

Linien führt zu vielen Anständen zwischen dem Zugspersonal und den Reisenden. Einer Anregung, den Vollzug
der erwähnten Vorschriften dadurch zu erleichtern und gleichförmiger zu gestalten, dass neben der im Réglementé

vorgesehenen Bestimmung des Maximalgewichts auch Maximal-Dimensioncn des in den Wagen zugelassenen

Handgepäcks festgestellt würden, wie dies z. B. bei französischen und italienischen Bahnen der Fall ist, konnte mit

Rücksicht auf die Konstruktion der grössern Zahl der schweizerischen Personenwagen zur Zeit keine Folge gegeben

werden; doch wird bei Neuanschaffungen und Umbauten von Wagen auf thunliche Vermehrung der zur Unterbringung

solchen Gepäcks geeigneten Einrichtungen Bedacht genommen werden. — Mit den Gesandtschaften der vier angrenzenden

auswärtigen Staaten ist s. Z. durch Vermittlung der Bundesbehörden eine Vereinbarung über die Heimbeförderung
von armen Angehörigen derselben aus der Schweiz vereinbart worden. Ein Antrag, diese Vereinbarung

dahin zu erweitern, dass arme Angehörige aller fünf Staaten auch im Transit durch dieselben zu ermässigter Taxe

befördert werden, sofern sie mit einem entsprechenden Certilikat des Konsuls ihres Wohnorts versehen sind, erhielt

zwar die Zustimmung der schweizerischen Bahnvorwaltungen, nicht aber jene aller interessirten Staatsbehörden.

Dagegen ist diese Vereinbarung durch Vermittlung der Bundesbehörde mit den französischen Bahnen, beziehungsweise

Behörden zu Stande gekommen, so dass z. B. arme Schweizer aus London, mit einer Empfehlung des dortigen

schweizerischen Konsuls versehen, durch Frankreich, und dessgleichen z. B. arme Franzosen aus Österreich durch

die Schweiz zu halber Taxe heimbefördert werdon können.

Mit Betriebsfragen hatte sich die schweizerische Eisenbahnkonferenz im Berichtsjahr oft zu befassen.

Von den wichtigern sind folgende zu erwähnen :

1. Einführung einer einheitlichen continuirlichen Bremse. Da es immer noch

nicht gelungen ist, dio durch zahlreiche Versuche auf in- und ausländischen Bahnen geweckten Zweifel über Vorzüge

und Nachtheile der verschiedenen konkurrirenden Systeme zu lösen, hielt es die Konferenz gerathener, keinen

voreiligen Entscheid zu treffen, sondern die Versuche fortzusetzen. Nachdem ursprünglich beabsichtigt war, diese

Versuche mit den verschiedenen Systemen auf einer und derselben Bahnstrecke programmässig zu betreiben, überzeugte

man sich bei eingehender Prüfung der Angelegenheit, dass diese Art der Versuche, abgesehen von ihrer Kostspieligkeit,
4
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Tollstellsn der vorsebiedenen Staaten sin sinksitliekss Formular mit gloiebmässiger Instruktion auszustellen uniZ

einxukübren. — Im Bonekmen mit dem oidgenössiseben Nilitärdopartomont ist eine Instruktion über die Anwendung der

Nilitärtaxe kür don Transport von Bkordsn und deren Begleiter vereinbart worden, belobe insbesondere die

Mlle der Boreebtigung ?.ur Boansprueliung derselben genauer besobreibt und damit den bäutlg vorgekommenen Lean-

standungon boreektigtor Legokren, wie auek der missbräuebliebon Anwendung begegnen soll. — Die 2unkbinonde

Bedeutung der Bilgutssndungon 2ur Depäektaxo veranlasste die Konferenz die veralteten und

ungenügenden Vorsekritton über diesen Vorksbr 2U revidiren und als Begloment und larik kür die Beförderung von

Bxpressgut borausxugobsn. Ilioboi musste notwendig die Brage auftreten, ob bei der Bsreebnung der laxen
dieses lariks der neue Babrposttarik der eidgenössisokon Bostverwaltung berüeksiebtigt werden solle, da dieser

Ist/toro namentlicb auk grössers Distanzen sebr billig ist, infolge dessen den öabnverwaltungen viele lransporte
entxiebt und dadureb 2ur Überküllung der öaknpostwagen und daberigen grössern Beistungen der Babnverwaltung
kür die Bostbekörderung mit beiträgt. Die lkrago ist verneint worden, einerseits um niebt mit der Bost einen Kon-

kurronxkampk 2U eröffnen, anderseits mit liüeksielit darauf, dass in der Vergütung, welobs die Bostverwaltung den

Labnvorwaltungkn kür die niebt postxwangsplliebtigon Llolli (über 5 ligr.) bexaklt, eins tboilwviso Bntsebädigung für
die ibnsn entgebenden lransports geboten ist. — Von der Binräumung der ìlitnalimo von Handgepäck
in die Borsononwagen wird von Leite vieler lioisendor ein den Wtreisonden okt sebr lästig fallender

ülissbrauek gemaebt, und die ungleiebmässige Ilandkabung der sragliobsn Beglementsbestimmung auk versebisdenen

Binien kübrt 2U vielen Zuständen 2wisebon dem ^ugsporsonal und den Beisenden. Biner Anregung, den Vollzug
der erwäbntsn Vorsebriktcn dadureb 2u erloiobtern und gleiobköriniger xu gestalten, dass neben der im lieglemonte

vorgssebsnsn Bestimmung des iVaximalgewiebts auob Uaximal-Dimensioncn des in den Wagen Zugelassenen Hand-

gepäeks festgestellt würden, wie dies 2. B. bei kranxösiseben und italieniseben Babnen der Ball ist, konnte mit

Büeksiebt auk die Konstruktion der grössern Aabl der sebweixeriseken Bersonenwagen 2ur ^oit keine Bolgs gegeben

worden; doelr wird bei Kouansebatkungen und Umbauten von Wagen auk tbunlicbe Vormobrung der 2ur Unterbringung

solebsn Dopäeks geeigneten Binriektungen Bsdaebt genommen werden. — Alt den tZesandtsebakton der vier angrenxenden

auswärtigen Staaten ist s. 2. durob Vermittlung der Bundesbobörden eine Vereinbarung über die Ileimbokördvrung
von armen ^ngebörigon derselben aus der Sebweix vereinbart worden. Bin Antrag, diese Vereinbarung

dabin 2U erweitern, dass arme àgebôrigo aller kllnk Staaten aueb im lransit dureb dieselben 2U ermässigter laxe
befördert worden, sofern sie mit einem entsproebenden Bertiükat dos Konsuls ikres Wobnorts versebon sind, erliielt

2war die Zustimmung der sebweixeriseben Babnvorwaltungon, niebt aber ^ene aller intersssirtoo Staatsbebördon.

Dagegen ist diese Vereinbarung dureb Vermittlung der Bundosbebördo mit den kranxösiseben Babnen, bexiobungswoise

Bebördon 2u Stande gekommen, so dass 2. B. arme Sebwoixer aus Bondon, mit einer Bmpkoblung des dortigen

sebwoÌ2orisebon Konsuls versebon, dureb Brankreieb, und dessgleieben 2. B. arme Branxoson aus Österreieb dureb

die Sebwoix 2U baibor laxe beimbokördert werdon können.

Idit Betriebskragon batte sieb die sebweÎ2erisebo Bisenbabnkonkerenx im Lsriebts^abr okt 2U befassen.

Von den wiebtigorn sind folgende 2U orwäbnon:

1. Binkübrung einer oinbeitliebon oontinuirlielion Bremse. Da es immer noek

niebt gelungen ist, die dureb 2ablroieke Versucke auk in- und ausländiseken Babnen geweckten Zweite! über Vorxllgs

und Kaebtboilo der vorsekiodenen konkurrirenden Systeme xu lösen, kielt es die Konkeronx geratbener, keinen vor-

eiligen Bntsebeid 2u trolkon, sondern die Versuebo törtxusotxen. Kacbdem ursprüngliek beabsiebtigt war, diese Vor-

suebe mit den versebiedenon Systemen auk einer und derselben öabnstroeko programmässig 2U betreiben, überxougte

mau sieb bei eingebender Brükung der ^ngolegenboit, dass diese Vrt der Versuebo, abgeseben von ibror Kostspieligkeit,
4
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nicht geeignet sei, eine endgültige Lösung der Bremsfrage für die schweizerischen Bahnen herbeizuführen. Dagegen

beschloss man, mehrere mit Luftdruckbremsen ausgerüstete Züge in den regelmässigen Betrieb auf steilen Rampen

einzustellen, um aus den dabei gewonnenen, in ein Schema zu sammelnden Resultaten dem angestrebten Ziele einer,

der Individualität der schweizerischen Bahnen möglichst entsprechenden, einheitlichen Bremse zu gelangen. — Auf der

Nordostbahn sind zur Zeit
15 Lokomotiven für Luftdruckbremse,

16 „ „ Dampfbremse,

52 Wagen mit Luftdruckbremse,

2 „ „ Yacuumbremse,

19 „ „ Luftleitung,
6 „ „ Vacuumleitung,

und 4 „ „ Dampfleitung

eingerichtet.

2. Gemeinsamer Plakatfahrtenplan für die schweizerischen Bahnen. Bei der

Berathung der durch die betreffende Kommission vorgelegten Entwürfe musste man sich überzeugen, dass es schwor

sei, ein Plakat herzustellen, das alle Verwaltungen befriedige und auch dem Publikum wesentlich Vortheil bringe,

wesshalb dieses Projekt wieder fällen gelassen wurde.

3. Einheitliches Reglement für den Bahnbewachungsdienst. Das schweizerische

Eisenbahndepartement hat geglaubt, den Bedenken der Verwaltungen gegen Reglementirung dieses Dienstzweiges

dadurch Rechnung zu tragen, dass es denselben vorschlug, in dieses allgemeine Reglement ausser den für alle Bahnen

geltenden Bestimmungen noch besondere, den verschiedenen Organisationen der einzelnen Verwaltungen entsprechende

Kapitel aufzunehmen. Die Konferenz lehnte indessen diesen Vorschlag ab unter Ilinweisung darauf, dass es unthunlich

sei, dem Bahnpersonal einen Organisationscodex mit verschiedenen Eventualitäten in die Iland zu geben, mit der

Instruktion, welche Kapitel auf der betreffenden Strecke zur Anwendung kommen sollen, weil ein so voluminöses

Reglement das Fassungsvermögen der betreffenden Angestellten übersteigen, zu Zweifeln und Missverständnissen

Anlass geben und die Sicherheit des Dienstes geradezu gefährden würde. Die Konferenz machte im Fernern geltend,

dass die erste Voraussetzung zur Aufstellung eines einheitlichen Rcglementes, die einheitliche Organisation, daher beim

Mangel dieser letztern die Uniformität unerreichbar, auch nicht gerade nöthig sei, weil der Zweck — Sicherung der

Bahn — bei den verschiedenartigsten Organisationen erreicht werden könne, zumal die Einheit hier durch das gemeinsame

Signalreglement gegeben und der Rest Verwaltungssache sei.

4. Normalachse und Normalgüterwagen. Dem schweizerischen Eisenbahndepartement

wurden bezügliche Zeichnungen vorgelegt, welche dessen Genehmigung erhielten.

5. Nachdem die Bundesbehörde seit Einreichung des Memorials gegen das Begehren um Vorlage von

Detailzeichnungen bei Neuanschaffungen von Rollmaterial sich nicht mehr hat vernehmen

lassen, ist dieser Gegenstand von der Traktandenliste abgesetzt worden.

6. Der Bundesrath wurde von der im Mai 1886 in Bern stattgefundenen internationalen Konferenz für

technische Einheit im Eisenbahnwesen ersucht, die zulässigen Begrenzungsprofile für Personen - und
Güterwagen im internationalen Verkehr zu sammeln und alljährlich mit einer Übersichtskarte der Bahnnetze der

betreffenden Staaten herauszugeben. Demzufolge ist die schweizerische Eisenbahnkonferenz ebenfalls eingeladen worden,

der Bundesbehörde eine bezügliche Vorlage zu machen. Letztere wurde mit dem Vorbehalt eingereicht, dass für

Lokomotiven noch Überschreitungen zulässig seien, dass überhaupt das Minimallichtprofil des Bahnkörpers unter

Zugabe des üblichen Spielraumes nicht ausschliesslich nach dem internationalen Wagenbegrenzungsprofil zu bemessen
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niebt geeignet sei, eins endgültige Kösung der Bremskrags kür die svbwei?erisoben Babnen berbei?ukübren. Dagegen

besebloss man, mebrsrs mit Dllktdruekbrsmsen ausgerüstete ^Ugs in den regelmässigen Betrieb auf steilen Rampen

einzustellen, um aus den dabei gewonnenen, in sin Lebern» ?u sammelnden Resultaten dem angestrebten ^ivls einer,

der Individualität der sebwei?erisebsn Babnen mögliobst entspreebenden, einbeitlioben Bremse ?u gelangen. — àk der

Kordostbabn sind ?ur Keit

15 Dokomotivsu kür Dustdruekbrsmse,

16 Dawpkbremss,

52 Wagen mit Duftdruekbremse,

2 „ ^ Vaouumbremso,

19 ^ Duktleitung,

6 „ Vaouumleitung,

und 4 „ Dampfleitung

singeriebtet.

2. Oemoinsawer Rlakatkabrtonplan kür die sobwoi?grisobon Labn on. Bei der

Boratkung der dureb die betreffende Kommission vorgelegten Kntwürke musste man sieb überzeugen, dass es sebwer

sei, ein RIakat ber?ustellsn, das alle Verwaltungen befriedige und auok dem I'ublikum wesentlieb Vortbeil bringe,

wessbalb dieses Bro^okt wieder lallen gelassen wurde.

3. Kinbeitliobes Reglement kür den Rabnbewaebungsdienst. Das sebwei?erisobe

Kissnbabndepartemsnt bat geglaubt, den Bedenken der Verwaltungen gegen Reglementirung diese» Dienst?woigss

dadureb Reobnung ?u tragen, dass es denselben vorsoblug, in dieses allgemeine Reglement ausser den kür alle Babnen

geltenden Bestimmungen noeli besonders, den vorsebiedsnsn Organisationen der einzelnen Verwaltungen ontsproebonde

Kapitel auk/.unebmon. Die Konteren? leimte indessen diesen Vorseblag ab unter Ilinwoisung darauf, dass es untburdieb

sei, dem öabnpersonal einen Organisationseodex mit versekiodonen Kventualitäton in die Hand ?u geben, mit der

Instruktion, wolobs Kapitel auk der betreffenden Streeke ?ur Anwendung kommen sollen, weil ein so voluminöses

Reglement das Kassungsvermögen der betreffenden Kngostellten übersteigen, ?u Zweifeln und Vlissverständnissen

^Knlass geben und die Lioberbeit des Dienstes geradezu gekaluden würde. Die Konteren? maobte im Körnern geltend,

dass die erste Voraussetzung ?nr Aufstellung eines oinbeitlieben Reglementes, die einkeitliebe Organisation, daber beim

Uangel dieser Iet?tsrn die Dnikormität unerrviebbar, aueb niebt gerade nötbig sei, weil der Awoek — Lioborung der

Babn — bei den versobiedenartigsten Organisationen erreielit werden könne, ?umal dis Kinbeit bier dureli das gemein-

same Lignalroglement gegeben und der Rest Verwaltungssaebe sei.

4. Kormalavkse und Kormalgüterwagen. Dem sebwei?eriseben Kisenbalmdepartement

wurden bs?ügliebe Keiebnungen vorgelegt, welebe dessen Oenebmigung erbielten.

5. Kaebdem die Bundesbebörde seit Kinreiebung des Memorials gegen das Bogobren um Vorlage von

Detsil?eiobnungen bei Ksuansebakkungen von Rollmaterial sieb niebt msbr bat vsrnekmon

lassen, ist dieser Oegenstand von der IVaktandenlisto abgesetzt worden.

6. Der Bundesratb wurde von der im Uai 1886 in Bern stattgekundenen internationalen Konkoren? kür

teebnisvbe Kinbeit im Kisenbabnwesen ersuekt, die ?ulässigen Begron?nngsprokilo kür Rersonon- und
Ollterwagon im internationalen Verkebr ?u sammeln und alhäbrlieb mit einer Übersiebtskarto der Babnnet?s der

betreffenden Staaten beraus?ugsben. Dem?ukolgs ist die sobwei?eriseko Kisenbaknkonkeren? ebenfalls eingeladen worden,

der Bundesbebörde eins bo?ügliebe Vorlage ?u mavben. Ket?tere wurde mit dem Vorbekalt eingeroiebt, dass kür

Dokomotiven noeli Übersobreitungen ?ulässig seien, dass üborbaupt das Ninimalliebtprokil des Babnkörpors unter

Zugabe des übliebvn Spielraumes niebt aussobliessliob naob dem internationalen Wagellbkgrsn?ungsproffl ?u bemessen
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soi, und dass im Fernern die auf einzelnen Linien vorkommenden, schwer zu beseitigenden Einragungen des

Bahnkörpers in den Rahmen des vorgeschlagenen internationalen Wagenbegrenzungsprofils, beziehungsweise in den diesem

Profi! zuzuschlagenden Spielraum, erst nach und nach bei Umbauten entfernt werden sollen.

7. Wegen mehrerer im Berichtsjahr auf den schweizerischen Bahnen vorgekommener Achsbrüche glaubte
das Eisenbahndepartement seine Forderung auf alljährliche Revision des Rollmaterials erneuern zu sollen.

Dio genannte Behörde wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das bezügliche Begehren seiner Zeit einlässlich

beantwortet worden, und der Konferenz eine Erwiederung hierauf nie zugekommen sei.

8. Vom Eisenbahndepartement wird die Einführung von Fahrgeschwindigkeitsmessern
verlangt und zwar :

1. für alle Züge mit Personentransport auf den Hauptbahnen;
2. auf Nebenbahnen, sofern die Maximalgeschwindigkeit der Züge 30 Kilometer übersteigt;
3. auf allen Bahnen mit Gefällen über 30°/oo;

4. auf allen Strecken ohne Einfriedigung oder ohne Barrierenabschluss ;

5. auf allen Bahnen, welche ganz oder zum Theil das Gebiet von parallel zur Bahn laufenden Strassen

benutzen.

Die Konferenz machte geltend, dass diese Apparate auf Bergstrecken und hei Zügen mit grosser

Fahrgeschwindigkeit von Nutzen seien, auf Nebenlinien aber und bei Zügen mit geringer Fahrgeschwindigkeit entbehrt werden

können. Das Departement beharrte indessen auf seinem Begehren, unter Ansetzung einer Frist von 2 Jahren für

Durchführung dieser Kontroleinrichtungon auf allen Bahnstrecken. Unter diesen Umständen blieb der Konferenz nichts

Anderes übrig, als sich zu fügen, mit dem Vorbehalt, dass die Frist auf 4 Jahre verlängert, und freie Hand in der

Wahl des Systems gelassen werde. Die Nordostbahn hat übrigens wenig solcher Apparate mehr anzuschaffen, weil

dieselben schon längst in bedeutendem Umfange eingeführt sind.

9. Entsprechend einem von der ßundesbohörde gestellten Begehron beschloss die schweizerische Eisenbahn-

kouferenz eine einheitliche, der Konstruktion und Zweckbestimmung angepasste
Bezeichnung der Lokomotiven.

10. Als Vorsichtsmassregel zur Verhütung der Einschleppung der Cholera hatte der Bundesrath im Sommer 1884

den schweizerischen Bahnen die Einrichtung von Aborten in den Gepäckwagen der Bahnzüge mit Kübel

oder Nachtstuhl und Spülvorrichtung vorschreiben zu sollen geglaubt. Nachdem von allen Hauptbahnen die dies-

fälligen Einrichtungen hergestellt, von einigen Bahnen auch in Betrieb genommen worden waren, unter gleichzeitiger

Schliessung der Aborte in den Personenwagen, dauerte es nicht lange, bis bittere Klagen des reisenden Publikums

über die Unbequemlichkeit dieser Einrichtung laut wurden. Die meisten Bahnverwaltungen zögerten daher mit der

Inbetriebnahme dieser nicht nur unbequemen, sondern auch kostspieligen, zeitraubenden und für das Bahnpersonal

widerwärtigen Einrichtung, worauf das Eisenbahndepartement im Berichtsjahre die Bahnverwaltungen aufforderte,

wenigstens für die Sommerperiode die Personenzüge mit den vorhandenen Kübeln auszurüsten und letztere der

Benutzung zu übergeben, damit im Falle einer wirklichen Epidemie die Massregel ohne weitere Vorbereitungen in Betrieb

gesetzt werden könne. Diese Angelegenheit kam hierauf im Verein schweizerischer Eisenbahntechniker zur

Verhandlung, wobei einstimmig beschlossen wurde, der Direktorialkonferenz vorzuschlagen, die Aufhebung der bundes-

räthlichen Schlussnahme anzustreben und die Anbringung eines Syphons unter den Abfallroliren der Aborte in Vorschlag

zu bringeu, in der Meinung, dass diese Syphons mit einer desinfizirenden und frostbeständigen Flüssigkeit zu füllen

und nur auf die Dauer einer Epidemie obligatorisch wären. Die Angelegenheit ist zur Zeit noch bei der Direktorialkonferenz

pondent.
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11. Im letztjährigen Geschäftsbericht wurde erwähnt, dass die Bahnverwaltungen beim Eisenbahndepartement

wegen Inanspruchnahme der Schnellzüge für den Fahrpostdienst und die Einstellung

grosser und schwerer Bahnpostwagen in dieselben, was mit vermehrten Traktionskosten und Zugsverspätungen

verbunden sei, vorstellig geworden seien. Der Vorsteher des Eisenbahndepartements hat in einer diesfälligen Audienz

die Zusicherung ertheilt, dass ihm der Gedanke durchaus fern liege, den Bahngesellschaften mit Bezug auf die

Posttransporte irgend welche Lasten zu überbinden, welche nicht durch wirkliche postalische Bedürfnisse bedingt seien,

und dass er die Beschwerdepunkte und die Frage über Mittel und Wege zur Abhülfe einer nähern Prüfung durch

die Oberpostdirektion unterstellen und alsdann das weiter Erforderliche veranlassen werde.

12. Im Berichtsjahre fanden mit der Bundesbehörde über die Ergänzung der bahnseitigen Einrichtungen
zur Hülfeleistung an Reisende, welcho während der Fahrt plötzlich erkranken oder bei Betriebsunfällen

verletzt werden, Verhandlungen statt, die noch nicht zum Abschluss gelangt sind.

13. Über die Frage der unentgeltlichen Benutzung der Bahntelegraphen im dienstlichen

Verkehr mit auswärtigen Bahnverwaltungen ist zwischen der Telcgraphenverwaltung

und einer Bahnverwaltung eine Differenz entstanden, indem erstere den Standpunkt einnahm, dass ein gesetzliches

Recht hiezu nicht bestehe, well das Eisenbahngesetz, dessen Art. 22 und 23 diesen Gegenstand betreffen, sich auf

das Gebiet der Schweiz beschränke. Zufolge eines Kollektiv-Schrittes sämmtlicher schweizerischer Bahnen erklärte

sich indessen das Post- und Eisenbahndepartement mit Rücksicht auf die bisher geübte Praxis und das von den

auswärtigen Staaten gewährte Gegenrecht „aus freien Stücken und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht" bereit,

dem Ansuchen um fernere Zulassung dieser Korrespondenzen zu entsprechen, immerhin mit dem Vorbehalt, dass

dieses Zugeständniss auf Korrespondenzen beschränkt sei, welche die Regelung und Sicherung des Bahnbetriebes

bezwecken und den Unterhalt bestehender Bahnlinien betreffen. Damit ist die Angelegenheit in befriedigender

Weise erledigt.

14. Die im letzten Geschäftsbericht berührte Angelegenheit betreffend vermehrte Kontrolmassregeln zur

Kognition der Ursachen der Zugsverspätungen ist noch pendent. Die schweizerische Eisenbahnkonferenz

ersuchte um Rückzug, eventuell wenigstens um Modifikation dieses Postulats. Bei der Tragweite des Gegenstandes

und den möglichen Konsequenzen glauben wir den Standpunkt der Bahnverwaltungen an dieser Stelle mittheilen zu

sollen. Dieselben weisen vorerst darauf hin, dass die Zugsverspätungen nicht zahlreicher als in frühern Jahren und

nicht häufiger und nicht lästiger als in den benachbarten Ländern mit theilweise günstigem Betriebsverhältnissen

seien. Auch lasse sich eine grosse Zahl der Verspätungen direkt auf die Anschlusszüge des Auslandes zurückführen,
welche abgewartet werden müssen, wenn die internationalen Routen durch die Schweiz nicht diskreditirt werden sollen.

Eine andere von dem Willen der Bahnverwaltungen unabhängige Quelle der Verspätungen liege im Fahrpostdienst.

Dass der Eilgut-Ein- und Auslad auf den Stationen mannigfache Verzögerungen herbeiführe, werde nicht bestritten;
aber das Transportreglement schreibe den Transport der Eilgüter mit den Personenzügen vor, und den Verwaltungen
werde man nicht zumuthen wollen, auf den Zwischenstationen mehr Leute anzustellen, welche in der Regel keine

Beschäftigung hätten und nur dazu da wären, um die zufälligen Verspätungen zu vermeiden, die bei ausnahmsweise

grossem Andrang von Gütern sich ergeben. Beim Viehtransport, wo der Ein- und Auslad immer umständlich sei,

bestehe ebenfalls die Verpflichtung zur Beförderung mit Personenzügen. Wenn dann, wie im Herbst gewöhnlich, der

Stückgüterveikehr überhaupt anschwelle, so sei es ein Ding der Unmöglichkeit, den Fahrplan überall genau
einzuhalten. Die Überlastung von Zügen mit Güterwagen möge hie und da vorkommen; aber darin liege nur seifen der

Grund von Verspätungen. Übrigens seien die Dienststellen strenge angewiesen, die reglementarischen Zugsbelastungsnormen

nicht zu überschreiten. Die verschärften Kontrolmassregeln werden daher nutzlos und nur geeignet sein, das

ohnedies viel beschäftigte Personal noch mehr zu belasten. Vor Allem aber müssten die Bahnverwaltungen sich
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dagegen wehren, wenn das Departement, wie dasselbe andeute, darauf ausginge, die völlige Trennung des
Personendienstes vom Güterdionst zu verlangen. Das wäre eine schwere Gefährdung der Ökonomie

der Eisenbahngesellschaften. Die kleinen Gesellschaften müssten zu Grunde gehen, und im Betrieb der weniger

frequentirten Linien müssten auch die grossen Gesellschaften leiden. Wenn das Departement zur Begründung dieser

Trennung auf das Transportreglement abstelle, so machen die Bahnen hiegegen geltend, dass das Transportreglement

nur den Umfang der Verpflichtungen der Bahngesellschaften dem Publikum gegenüber fixire. Letzteres könne

lediglich nicht verlangen, dass Eilgüter oder Vieh mit Schnellzügen oder ordinäres Frachtgut mit gewöhnlichen

Personenzügen befördert werde; aber die Bahnverwaltungen seien nicht gehindert, das zu thun, weil sie nur ein

Mehreres leisten, als wozu sie verpflichtet seien. Massgebend sei die Bestimmung in dem der Behörde vorgelegten

und von ihr nicht beanstandeten allgemeinen Reglement für den Fahrdienst, wonach den gewöhnlichen Personenzügen

auch ordinäre Frachtgüter und leere Wagen mitgegeben werden können, wenn die Regelmässigkeit des Verkehrs

nicht darunter leide, und auch für die Schnellzüge, welche gewöhnlich nur Reisende, Gepäck, Leichen und Hunde

befördern, seien Ausnahmeverfügungen der einzelnen Verwaltungen vorgesehen.

15. Zwischen dem schweizerischen Bundesrathe und der österreichisch-ungarischen Regierung ist endlich

eine Vereinbarung zu Stande gekommen, dahin gehend, dass die auf dem einen Staatsgebiet gemäss den daselbst

bestehenden Vorschriften vollzogene Desinfektion der zum Vieh- und beziehungsweise
Häutetransport verwendeten Eisenbahnwagen im andern Staate als gültig anerkannt werden solle. Die

nämliche Vereinbarung wurde zwischen der Schweiz und Frankreich getroffen, während Deutschland zu demselben

Zugeständniss nicht hat vermocht werden können. Es wurde desshalb eine Revision der im letzten Geschäftsbericht,

Abschnitt 11 8 erwähnten gemeinsamen Instruktion nothwendig. Die schweizerischen Konferenzverwaltungen beschlossen,

diese Instruktion neu auszugeben und darin gleichzeitig die seit Erlass derselben eingeführten Modifikationen und

Ergänzungen zu berücksichtigen, nachdem zuvor eine Anregung des Eisenbahndepartements auf eine Herabsetzung

des Gebührentarifs mit der Einweisung darauf abgelehnt worden war, dass diese Gebühren nicht einmal die Selbstkosten

decken, und die vom Departement zur Vergleichung herangezogenen deutschen Bahnen in Wirklichkeit wesentlich

höhere Taxen als die schweizerischen Bahnen beziehen.

16. Mit Ende des Jahres 1886 waren die beiden Versuchsjahre für das Interimsübereinkommen
der schweizerischen Wagenverbandsbahnen abgelaufen. Während dieser Versuchszeit hatte sich

der Verband, abgesehen von gewissen Mängeln, welche dieser neuen Einrichtung naturgemäss noch anhaften, im

Grossen und Ganzen bewährt, indem zufolge der freigegebenen Wagenvorwendung der Leerlauf des Materials

vermindert, und eine bessere Ausnutzung der Tragfähigkeit, sowie eine Vereinfachung und promptere Abwandlung

des Rangirgeschäftes auf den Bahnhöfen erzielt worden ist. Es wurde daher der Fortbestand des Verbandes,

vorbehaltlich einer Revision der Konvention, beschlossen. Da sich die Verhandlungen über diese Revision hinauszogen,

wurde die Gültigkeitsdauer des Interimsübereinkommens bis Ende März 1887 verlängert. Das neue Übereinkommen

betreffend die gemeinschaftliche Benutzung der Güterwagen nebst Vollzugs-Vorschriften gilt vom 1. April 1887 an.

Demselben ist nun auch die Gottbardbahn beigetreten, dagegen ist ihm die Jura-Bern-Luzern Bahn fern geblieben.

Der Verband umfasst nun folgende Verwaltungen: Westschweizerische Bahnen, Schweizerische Centraibahn,

Schweizerische Nordostbahn, Vereinigte Schweizerbahnen, Gotthardbahn, Emmenthalbahn und Tüssthalbahn. Ein

Gesuch der Aargauisch-Luzernischen Seethalbahn und der Neuenburger-Jura Bahn um Aufnahme in den Verband

wurde in dem Sinne behandelt, dass vorerst Ausweis über den Besitz eines genügenden Wagenparks zu leisten sei.

Gegenüber den nicht beigetretenen Verwaltungen gilt bis auf Weiteres das alte Wagenregulativ vom

Jahr 1879.
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Rersonenzügen bekör6ert wsr6s; aber clio Rabnverwaltungen seien nielit gebin6ert, (ins zu tbun, «eil sie nur ein

Nebrsrss leisten, als wozu sie verptlivbtet seien. >lussgeben6 sei 6is Restimmung in 6em 6er Rebörile vorgelegten

un6 von ibr nielit beanstan6eten allgemeinen Reglement kür clen Kabr6ionst, wonaeb äsn gswöbnlieben Rersonenzügen

auob or6inäre Rraebtgüter un6 leere Wagen mitgegeben wer6en können, wenn 6ie Regelmässigkeit lies Verkelirs

nielit clarunter leilte, ui>6 auob kür clis Lobnellzllge, weleke gswöbnlieb nur keisonclo, Depäok, Deioben un6 Dun6ö

bekör6ern, seien tlusnabmsverkllgungen 6er einzelnen Verwaltungen vorgesebsn.

1ö. ^wiseben <lem sebweizeriseben Run6osratbo un«l 6er österreiebiseb-ungarisoben Regierung ist sn6Iieb

eine Vereinbarung zu 8tan6s gekonimen, 6abin gebeml, 6ass 6is auk 6em einen Ltaatsgebiet gemäss 6en 6asslbst

bestebenclsn Vorscbritten vollzogene Desinfektion 6er zum Vieb- un6 beziebungs weiss Häute-

transport vorwon6eten Kissnbabnwagen im an6srn Ltaats als gültig anerkannt wer6en solle. Die

nämlielis Vereinbarung wur6e zwiseben 6er Kebweiz un6 Rrankreieb getrokken, wäbrsn6 Doutsel>Ian6 zu 6emselben

Augestänclniss nielit bat vermoelit wer6en können. Ks wur6e 6essbalb eine Revision 6er im letzten Desebäktsberiebt,

Vbsebnitt II 8 orwäbnten gemeinsamen Instruktion nolbweii6!g. Die sebweizeriseben Konkerenzverwaltungsn besolilossen,

6iese Instruktion neu auszugeben un6 6arin gleiebzeitig 6is seit ltlrlass 6ersslben eingekülirten ZIo6ikkationen nn6

Ergänzungen zu berûoksiektigen, naek6em zuvor eine Anregung 6es Rissnbakn6epartkmonts auk eine Iisrabsetzung

6es Llebübrentariks mit 6er Ilinweisung 6arauk abgslebnt vvoräen war, class clisse Llebübren nielit einmal 6is Leibst-

kosten 6eeken, uncl «lie vom Oepartement zur Vergloiebung berangezogsne» 6entseben Ilalinen in Virkliebkeit wssentlieb

liöliere 'laxen als 6ie sebweizeriseben llabnen bezieben.

lü. àlit lZn6s 6es Makros 1886 waren 6io beiclen VersuelikHabre kür 6as Intsrimsüberein kommen
6or soliweizerisoliou Vagsnvsrban6sbabnon abgelauken. Väbron6 6ieser Versuebszeit batts sieb

6sr Verban6, abgeseken von gewisse» ülängoln, wslelie 6ieser nenen IZinriebtung naturgemäss noeb anliakten, im

(Zrossen un6 (lanzen bewäbrt, in6em zukolge 6sr kreigegsbenen Vagenvorwen6ung 6er I.esrlauk 6es Materials

verminäert, un6 eins bessere Ausnutzung 6er ?ragkäbigkeit, sowie eine Versinkaebung un6 promptere ^.bwan6lung

6es Rangirgoseliäktes auk 6en öalinliöksn erzielt wor6sn ist. Rs wur6e 6aber 6sr lkortbsstan6 cles Verban6es, vor-

beliältlieb einer Revision 6er Konvention, beseklossen. I)a sieb 6ie Verl>an6lungsn über 6isse Revision binauszogen,

wur6e clio <Zültigkoits6auor 6es Interimsüboreinkowmens bis Rn6e Uärz 1837 verlängert. Das neue Übereinkommen

betretken6 6ie gemeinsoliaktliebs Lenutzung 6or (Züterwagen nebst VvIIzugs-Vorselirikten gilt vom 1. ^pril 1837 an.

Demselben ist nun aueb «lie Dottbarclbabn bsigetretsn, 6agegsn ist ibm 6is 6ura-Rern-Duzern Rakn kern geblieben.

Der Verbancl umkasst nun kolgen6s Verwaltungen: Vestsebweizerisebe Rabnen, Lebweizerisebe Dentralbabn,

Lobweizerisebe Kor6ostbakn, Vereinigte Loliweizerbabnen, Dottbar6babn, Kmmsntbalbabn un6 lüsstbalbabn. Rio

Desuek 6er ^argauiseb-Duzornisoben Leetbalbalin un6 6er Keuenburger-.Iura Rabn um ^uknabme in 6en Verban6

wur6e in 6em Kinns beban6elt, 6ass vorerst Kusweis über 6en Resitz eines genügemle» Wagenparks zu leisten sei.

Degsnübor 6sn niebt beigetrstsnen Verwaltungen gilt bis auk Weiteres clas alte Wagsnregulativ vom

6abr 1379.
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Aus den Verhandlungen der Konferenz der kommerziellen Union ist zu erwähnen, dass ein

Gesuch der Aargauisch-Luzernischen Seethalbahn um Aufnahme in dieselbe abgelehnt wurde, unter Ilinweisung darauf,

dass die der Union zu Grunde liegende Konvention eine Gleichartigkeit der Netze nach Verkehrslage und

Betriebseinrichtung voraussetze, welche bei der genannten Bahn nicht zutreffe. Sodann wurden die Differenzen über die

Tragweite gewisser Bestimmungen der kommerziellen Konvention und der dazu gefassten Ausführungsbeschlüsse,

welche zwischen den Vereinigten Schweizerbahnen und uns nach Eröffnung der Arlbergbahn zu Tage getreten waren,

durch den nachstehend zu erwähnenden Vertrag mit denselben über den österreichisch-ungarischen Güterverkehr

grossentheils gegenstandlos. In Folge dessen entfiel auch der zufolge dieser Differenzen in der Union angeregte

Gedanke, einzelne der bisherigen grundlegenden Bestimmungen einer grundsätzlichen Revision zu unterstellen, und

beschränkte sich die Konferenz darauf, die noch verbliebenen Differenzen nach Massgabe der bestehenden

Vereinbarungen zu erledigen. Einige derselben gingen zu weiterer Erörterung ins laufende Jahr hinüber, so namentlich

die Frage, welche Konsequenzen aus der s. Z. von der Jura-Bernbahn bedungenen Ausnahmestellung ihrer Linie

Delle-Basel hinsichtlich der Durchführung des Prinzips der kürzesten Route im Verkehre mit Frankreich sich ergeben.

Auf den 1. April 1886 wurde der neue Gütertarif zwischen der Ostschweiz und den Westscliweizorischen

Bahnen in Kraft gesetzt. Damit war die Umarbeitung unserer sämmtlichen schweizerischen Gütertarife auf Grund

des Reformsystems beendigt, wesshalb wir die Tarifvorschriften von 1872 mit dem gleichen Termin völlig

ausser Kraft zu setzen in der Lage waren.

Der direkte Güterverkehr mit der französischen Ostbahn erhielt eine nicht unwesentliche

Erweiterung durch Ausdehnung des seitherigen Fleischtarifes mit Paris auf Fische und Butter und Einbeziehung

einer Reihe weiterer schweizerischer Stationen in denselben, durch Einführung direkter Taxen für Roheisen ab Mont

St. Martin und durch Erstellung ermässigter Taxen für rohe Baumwolle ab Havre.

Von den Tarifen, welche für den direkten Güterverkehr zwischen Deutschland und der Schweiz erstellt

wurden, erwähnen wir denjenigen mit Sachsen, einschliesslich einer Neuausgabe des Tarifs zwischen Sachsen und

unsern Stationen Basel und Schaffhausen (im Anschluss an die dermaligen Taxen mit den gleichnamigen deutschon

Stationen). Ferner kamen zur Ausgabe neue Taxen für den Verkehr zwischen Württemberg und den westlichen

schweizerischen Transitstationen beziehungsweise Frankreich (in Berücksichtigung der aus den neuen Gütertarifen

der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn sich ergebenden veränderten Konkurrenztaxen via Altmünsterol nach Mittel- und

Südfrankreich), sowie ein Transittarif zwischen bayerischen Stationen und Marseille u. s. w. (bestimmt einerseits für den

Import siidfranzösischer und überseeischer Produkte nach Bayern, anderseits für den Export bayerischer Produkte

nach überseeischen Bestimmungen).

Die Neuerstellung der deutsch-italienischen Gütertarife war auch im Berichtsjahr noch nicht

möglich zufolge der neuen Schwierigkeiten, welche die von den schweizerischen Behörden aufgestellten und schon

im ersten Abschnitt näher berührten Grundsätze über die Rückanwendung der in jene Tarife Aufnahme findenden

Taxen auf den deutsch-schweizerischen Verkehr bereiteten. Dadurch war auch die Einführung der neuen

schweizerisch-italienisch en Tarife verunmöglicht, und mussten wir uns vorläufig mit Ausgabe eines

bezüglichen Ausnahmetarifs für Wein begnügen.

Die im letztjährigen Geschäftsbericht erwähnten Verhandlungen mit den Vereinigten Schweizerbahnen

zur Neubeordnung der gegenseitigen Konkurrenzverhältnisse im Verkehr mit Österreich-Ungarn
gelangten am 16. Juli 1886, unter Zustimmung unsers Verwaltungsrathes, zum definitiven Abschluss, und der daherige

— 30 —

^us den Verbandlungsn 661° Konkeren? der kommor?isllsn Union ist ?u erwäbnen, dass ein

Desuob «ter ^argauisok-Lu?srniseben Leetbalbabn um ^ufnubms in dieselbe akgslsknt wurde, unter Ilinwsisung darauf,

dass dis der Union ?u drunde liegende Konvention eins dlviobartigkeit der Hetse naeb Verkebrslage und Lstriebs-

einriebtung voraussetze, welebe bei der genannten Latin nivbt Zutreffe. Lodann wurden die Differenzen über die

lragwsits gewisser Lestimmungen cter kommerziellen Konvention und der da?u gskassten ^uskübrnngsbeseblllsso,

welobe ?wisoben den Vereinigten Lellwei?erbabnsn und uns naok Lroffnung der àrlbergbabn ?u läge getreten waren,

dureb den naebstebend ?u erwäbnenilsn Vertrag mit denselben über den österreiebisoll-ungarisoben düterverksbr

grossentbeils gegenstanillos. In Rolge dessen eutkiel aueb der v.ukolge dieser Differenzen in der Union angeregte

dedanke, einzelne der bisberigen grundlegenden Lestimmungen einer grundsät?liel>en Revision ?u unterstellen, und

besebränkte sieb die Konteren? darauf, die noeb verbliebenen Differenzen naeb ^lassgabs der bestellenden

Vereinbarungen ?u erledigen. Rinige derselben gingen ?u weiterer Erörterung ins laufende lalir binübsr, so nainentlieb

die Krage, welvbe Konse<zusn?en aus der s. von der lura-Lernbabn bedungenen ^usnabmestollung ibrsr Linie

Delle-Lasel binsiektlieb der Durebtubrung des Rrinsips der kürzesten Route im Verksbre mit Krankreiell sieb ergeben.

àk den l. lVpril 1836 wurde der neue dütsrtarik?w!soben der dstsebwei? und den 1Vestsebwoi?orisobsn

Labnsn in Krakt gesetzt. Damit war die Umarbeitung unserer sämmtlieken sel>wki?sriseben dütertariks auf (irund

des Reforms )'stems beendigt, wsssbalb wir die larikvorsebrikten von 1872 mit dem gleieben lerinin völlig

ausser Krakt ?u set?en in der Lage waren.

Der direkte düterverksbr mit der kran/ösiseben dstbabn srliielt eine niebr unwesentlivbe

Erweiterung dureb àsdebnung des ssitlierigen Kleisebtarikes mit Raris auk Kisvbe und Lutter und Rinbe?iebung

einer Reibe weiterer sebwei?eriseber ötationen in denselben, dureb Rintübrung direkter laxen kür Roksisen al> Aont

Lt. îlartin und dureb Krstsllung ermässigter laxen kür robe Laumwolle ab Havre.

Von den lariken, welebs für den direkten düterverkebr ?wiseben D e u t s e l> I a n d und der Lebwei? erstellt

wurden, erwäbnsn wir denjenigen mit Laobssn, einsebliessliob einer Ksuausgabs des lariks /.wiseben Laebsen und

unsern Ltationen Lasel und Leliaffbaussn (im àsoliluss an die dermaligen laxen mit den gleiebnamigen deutsebon

Ltatiooen). Kerner kamen ?ur Ausgabe neue laxen kür den Vsrkebr ?wiseben IVürttemberg und den westlieben

sebwoiseriseben lransitstationen be?iebungsweiss Krankreieb (in Lerüeksiebtigung der aus den neuen dlltertariken

der Raris - L^on - Mttsbnoerbabn sieb ergebenden veränderten Konkurren?taxen via ^Itmünsterol naeli Büttel- und

Llldkrankreieb), sowie ein lransittarik ?wiseben ba^srisoben Ltationen und Vlarseills u. s. w. (bestimmt einerseits kür den

Import südframiösiseber und übersseiseber Rrodukto naeb Ladern, anderseits kür den Rxport ba^sriseber Rrodukts

naeb überseeisebsn Lestinimungen).

Die üeusrstöllung der deutseb-italienisoben dütertariks war aueli im Leriebtsjabr noeb niobt

möglieb ?ukolgs der neuen Lekwierigkeitsn, wslebe die von den sebwei/eriseken Lebörden aufgestellten und sebon

im ersten ^bsebnitt näbor bsrübrten drundsät/e über die Rüekanwendung der in jene larikv ^uknabms bildenden

laxen auf den deutseb-sebwvi?eriseben Verkebr bereiteten. Dadureb war aueb die Kinkübrung der neuen

sebwei?erisob-italiönisolien larifs vsrunmögliebt, und mussten wir uns vorläutlg mit Ausgabe eines

bo?iiglieken ^usnabmetariks für >Vsin begnügen.

Die im lot?tjäkrigen deselläktsberiebt erwälmten Verbandlungen init den Vereinigten 8ebwei?er-
balinen ?ur Keubeordnung der gegenseitigen Konkurrenöverkältnisse im Verkebr mit dsterrsieb-dngarn
gelangten am 16. duli 1336, unter Zustimmung unsers Verwaltungsratbes, ?um detluitiven Abseiduss, und der dabsrigo
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Vertrag trat mit 1. August gl. J. in Gültigkeit. Hiernach ist der ganze Güterverkehr zwischen österreichisch-ungarischen

Stationen (von Innsbruck ab) und weiter einer- und den Stationen der Linie Ziirich-Örlikon-Bülach und weiter

anderseits, gleichviel ob er über Romanshorn, St. Margrethen oder Buchs in die Schweiz ein- oder aus derselben

tritt, bis zu dem Punkte, wo die Routen via Romanshorn oder Buchs zusammentreffen (in der Regel Zürich^ oder

Wettingen) den beiden Gesellschaften gemeinschaftlich, und wird dessen auf die Gemeinschaftsstrecken entfallender

Ertrag, unter Vorabzug einer massigen Expeditions- und Traktionsgebühr je für die transportirende Linie, unter die

beiden Gesellschaften nach bestimmten Prozentsätzen vertheilt. Hiebei ist, um einer Benachtheiligung der

Verkehrsinteressen vorzubeugen, vereinbart, dass für diejenigen Güter, wofür nach der Natur des Verkehrs die Ermöglichung

der Einlagerung und Réexpédition auf geeigneten Unterwegsstationen als geboten erscheint, insbesondere Getreide, Wein

und Holz, die Punkte Romanshorn, Rorschach und Buchs paritätisch behandelt und daher möglichst mit solchen

Reexpeditionssätzen versehen werden sollen, dass dem Eigner des Gutes nach seiner Konvenienz die Wahl des

Einlagerungsplatzes unter Erzielung gleicher Totalfrachten möglich ist. — Für den Verkehr der schweizerischen Stationen

östlich von der Linie Zürich-Örlikon-Bülach, ebenso für den Verkehr des Vorarlberg und der Arlbergbahn ausschliesslich

Innsbruck wurde eine gleichartige Regelung als undurchführbar erkannt und auch als entbehrlich erachtet. Man begnügte

sich diesfalls in der Hauptsache mit fester Ausscheidung des Verkehrs auf die Routen via Romanshorn, St. Margrethen

und Buchs, wobei das Prinzip der kürzesten Roule zur Grundlage genommen, dasselbe aber insoweit verlassen wurde,

als Gründe des Betriebs und das Streben nach möglichster Vereinfachung der Tarife und Instradirungen dies empfahlen.

— Der Vertrag erhielt für die Dauer der kommerziellen Konvention, also voraussichtlich bis Ende 1895 Gültigkeit.

Sein Nutzen für beide Gesellschaften besteht darin, dass sie bei Regelung der Verhältnisse der Arlbergverkehre nicht

mehr in erster Linie auf Gewinnung möglichst grosser Verkehrsquoten einerseits für Romanshorn, anderseits für

Buchs hinzuwirken genüthigt sind, sondern gegentheils durch das Streben nach Förderung der Interessen der Gemeinschaft

zu einheitlichem Vorgehen veranlasst werden. Diese Rücksicht und die daraus für beide Gesellschaften zu

erwartenden Vortheile vermochten uns, zu dessen Abschluss Hand zu bieten, obschon nach Eröffnung der Arlbergbahn

unser Antlieil an den österreichisch-ungarischen Verkehren sich nicht in dem vielfach befürchteten Masse verringert

hatte und wir uns nicht verhehlten, dass der Vortrag wenigstens gegenüber der dermaligen Situation für unsere

Gesellschaft ein finanzielles Opfer mit sich bringen dürfte.

Obschon durch den erwähnten Vertragsabsehluss eines der Hindernisse, welche der gänzlichen Fertigstellung

der neuen Gütertarife mit Österreich- Ungarn bisher entgegenstanden, beseitigt wurde, ist dieselbe doch

immer noch sehr bedeutend im Rückstand. Was speziell die Tarife mit der Schweiz selbst betrifft, so verblieb

es im Wesentlichen bei den bald nach Eröffnung der Arlbergbahn eingeführten Tarifen für Getreide, Wein und Sprit,

und Holz, wozu successiv solche für Obst und Gemüse, ferner für Eier hinzugekommen waren; neu zur Einführung

gelangte bloss ein Kohlentarif mit den böhmischen Stationen. Übrigens waren wir genöthigt, der Anhandnahme weiterer

bezüglicher Tarifarbeiten selbst entgegenzuwirken, weil noch immer zu den bisher in Kraft gesetzten Tarifen

fertige Repartitionen nicht hatten erstellt werden können, und die hieraus erwachsende Unsicherheit bei Werthung

der Verkehrserträgnisse, sowie im Abrechnungswesen sich in höchst nachtheiliger Weise fühlbar machte; unsere

Forderung ging in erster Linie auf Beseitigung dieses Übelstandes. fm Allgemeinen müssen wir bei diesem Anlass

bemerken, dass, seitdem die schweizerischen Bahnen durch die Gotthard- und Arlbergbahn in gesteigertem Grade

zu Gliedern der grossen centraleuropäischen Verkehrslinien geworden sind, die an uns herantretenden Anforderungen

für Bildung internationaler Gütertarife sich sehr vermehrt haben und nach unserer Anschauung häufig über das

wirkliche Verkehrsbedürfniss hinausgehen, ohne dass wir in der Lage uns befänden, dieselben jeweilen auf das

richtige Mass zu reduziren. Der daraus resultirende Aufwand von Zeit und Kosten wird dadurch vermehrt, dass
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Vertrag tint mit 1. August Ai. ,1. in Dllltigkeit. Kienaeb ist dor ganze Dütorverkebr zwiseben österroiebiseli-ungariselien

Stationen (von Innsbruck ab) und weiter oinor- und don Stationen der I/inie ^ürieb-Ürükon-Bülaeli und weiter

undersoils, gleiebviel ob sr über lìomansborn, 8t. Nargretben odsr Lueks in dis Sebwsiz sin- oder uns derselben

tritt, bis zu dorn lünkte, wo dis bouton via bomansliorn oder Buebs zusammontrekkon (in der Kegel Mrià odor

Wettingen) don bsidon (lesellsebakten gemeinsebaktlieb, und wird dessen auk dis Demeinsekaktsstreeken entfallender

Krtrag, unter Vorabzug einer massigen Expeditions- und kkraktionsgebübr ^'s kür die transportirondo Kinio, unter die

beiden (lessllsebakten naeb bestimmten Krozontsätzen vertbeilt. Iliebei ist, um einer Bsnaebtbeiligung der Vorkebrs-

interesson vorzubeugen, vereinliart, dass kür diejenigen (Zütor, wokür naeb dor Katur des Vorkebrs die blrmögliebung

der Kinlagerung und Keexpedition unk geeigneten Dnterwegsstationon ids Anboten ersebeint, insbesondere (Zetreido, Wein

und Idol?, die Punkte Komansborn, Korsebaeb und Buebs paritätiscb beliandelt und daber mögliebst mit soieben

Keexpeditionssätzen verseben werden sollen, dass dem Kigner des (kutes naeb seiner Konvonionz dis Wabl des Lin-

lagerungsplatzss unter Krziolung gloiebor lütalkraebton mogiieb ist. — bür den Verkebr der sobweizsrisebsn Stationen

östlieb von der Innie ^üriob-Drlikon-Bülaeb, ebenso kür den Verkebr des Vorarlberg und der ^rlbergbabn aussebliessliob

Innsbruck wurde eins gloiekartigo Kogolung als undurebkübrbar erkannt und aueli ids entbobrliob oraebtot. Nun begnügte

sieb dieskulls in der Ilauptsaebo mit ksstsr Vusseboidung des Vorkebrs uuk die liouten viu Komansborn, Lt. Nargretben

uild Buebs, wobei dus Krinzip der kürzesten Kouio zur Drundlago genommen, dassell's über insoweit vsrlussen wurde,

uls <Zrüu(!o dos Betriebs und dus Ltreben nseb mögliebster Vereinkaebung der dlariko und lnstradirungon dies empkablen.

— Der Vertrag erliielt kür die Dauer der kommerziellen Konvention, ulso voruussiobtlieb bis Ilnde 1895 Gültigkeit.

Lein Nützen kür beide Desollseliakten bestebt durin, duss sie bei Kegel ung der Vorbältnisss der ^.rlbergvorkebro niebt

melm in erster Binie uuk Dewinnung mögliobst grosser Vorkobrsczuoton einerseits kür Itomunskorn, anderseits kür

Buebs binzuwirken genötliigt sind, sondern gogentboils dureb dus Ltreben nuob Körderung der Interessen der Demein-

sebukt zu einbsitliobem Vorgeben verunlusst worden. Diese Küoksiebt und die daraus kür beide tZesellsobakten zu

erwartenden Vortbeiie vormooliton uns, zu dessen ^bsobluss Hand zu bieten, obsobon naeb Krökknung der tkrlbergbabn

unser Vntbeil an den östorrsiobisob-ungariselion Verkobron sieli niebt in dem violkaeb betÜrebtotsn Nasse verringert

liatto und wir uns niebt verbeblton, dass der Vertrag wenigstens gegenüber der dormaligen Situation kür unsere

desollsobakt ein knanziollvs Dpker mit sieb bringen dürkte.

Obsebon dureb den erwälmton Vertragsabsobluss eines der Hindernisse, woloko der gänzlieben llertigstellung
der neuen dütertarike mit ()storroioI»-Dngarn bisbor entgegenstanden, beseitigt wurde, ist dieselbe doob

immer noeli sebr bedeutend im Küokstand. Was speziell die tarife mit der Lobweiz selbst betritkt, so verblieb

es im Wossntliekvn bei den bald naeb Krökknung der Vrlbergbalm eingekübrten Variken kür Detreido, Wein und Sprit,

und Holz, wozu suooessiv solobe kür Dbst und Demüso, terner kür klier binzugekommon waren; neu zur klinkllbrung

gelangte bloss ein Koblentarik mit den böbmisoben Stationen. Übrigens waren wir genötbigt, der àbandnabme weiterer

bezügliobor I'arikarbeiten selbst entgegenzuwirken, weil noeb immer zn den bisbsr in Krakt gesetzten lariken

fertige Kopartitionen niebt batton erstellt werden können, und die bisraus erwaobsendo Dnsiobsrbeit bei Wertkung

der Vsrkebrserträgnisse, sowie im ^broobnungsweson sieb in böebst naobtlmiliger Weiss küblbar maobte; unsere

Korderung ging in erster lünio auk Beseitigung dieses Übelstandes. lm Allgemeinen niüssen wir bei diesem ^nlass

bemerken, dass, seitdem die sebweizeriseben Babnon dureb die (lottbard- und Vrlborgbabn in gesteigertem (trade

zu Gliedern der grossen eentraleuropäisoben Verkelirslinien geworden sind, die an uns borantretondon.^nkordorungen

kür Bildung internationaler dütertariko sieb sebr vermebrt babon und naeb unserer ànsebauung bäubg über das

wirkliebo Verkebrsbedürkniss binausgvbon, obno dass wir in der I.ugo uns bekunden, dieselben ^sweilen auk das

rivbtige Nass zu reduzireo. Der daraus rssultironde iVukwund von lleit und Kosten wird dadureb vermebrt, dass
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Hand in Hand mit dem Streben nach Ausdehnung der internationalen Tarife auch dasjenige geht, alle darauf

einwirkenden Konkurrenzverhältnisse durch Vereinbarungen übor die Theilung des Verkehrs oder seiner Erträgnisse

zu beseitigen. Hiebei macht sich hei den ausländischen Bahnen, soweit dieselben nicht in grosse, für sich wohl

abgeschlossene Netze zusammengelegt sind, der Mangel allgemeiner Verkehrsvereinbarungen, wie sie die grösseren

schweizerischen Bahnen unter sich besitzen, nachtheilig bemerkbar, indem daraus ein nicht selten übermässiger

Wechsel in den Instradirungen der Güter und nie endende Schwierigkeiten in den Taxrepartitionen sich ergeben.

Wir trachten, an unserm Orte diesen Missständen entgegenzuwirken, und dürfen wohl hoffen, dass die gleiche

Anschauung auch im Ausland in wachsendem Masse zur Geltung gelange.

Fast vollständig sind nunmehr die Gütertarife für den Verkehr zwischen Österreich-Ungarn und

Süddeutschland erstellt, an denen wir übrigens der Hauptsache nach nur als Transitbahn für den Verkehr mit Elsass-

Lothringen betheiligt sind; ferner daran anschliessend die Tarife zwischen Österreich-Ungarn und den badisch-

schweizerischen Gemeinschaftsstationen Konstanz, Singen, Schaffhausen und Basel.

Sehr im Rückstände befindet sich die Bildung der neuen direkten Tarife zwischen Österreich-Ungarn und

der französischen Ostbahn, wofür allerdings vorerst ganz besonders komplizirte Verbältnisse zu ordnen waren.

Nicht einmal die Übertragung der bisherigen Tarife von der deutschen auf die schweizerischen Routen, behufs

Durchführung der vereinbarten Verkchrstheilung, wurde im Berichtsjahr erreicht. Wir blieben daher auch hinsichtlich

des Gebietes der Ostbahn darauf angewiesen, theils aus eigener Kraft, theils im Benehmen mit den österreichischungarischen

Verwaltungen durch Gewährung geeigneter Transittaxen nach Frankreich die Interessen unserer Route

bestmöglich zu wahren.

Die Tarife für den Güterverkehr des rechten Zürichseeufers wurden weiter ausgebildet durch successive

Ausgabe von Heften für Waldshut, für die Vereinigten Schweizerbahnen und Tössthalbahn, die Jura-Bern-Luzernbalni,

Jura-Neuchätelois und Emmenthalbahn, endlich die Westschweizerischen Bahnen.

Die letztes Jahr erwähnten Verhandlungen mit der Gotthardbahn, hinsichtlich der Tracirung der direkten

Linie Immensee-Luzern und die im Anschluss hieran der Gotthardbahn ab Luzern zu gewährende grössere

Betheiligung an dem Güter- und Personenverkehr mit Ölten und weiter, haben sich für einstweilen zerschlagen,

indem unser Verwaltungsrath die hiebei in Aussicht genommenen Bestimmungen für den Güterverkehr, namentlich

deshalb, weil dieselben auf Konzessionsdauer vereinbart werden sollten, beanstandete, und hinwieder die Centraibahn und

namentlich die Gotthardbahn nicht geneigt waren, zu einem Vertrag auf den vom herwärtigen Verwaltungsrath

angedeuteten Grundlagen Hand zu bieten. Dagegen wurden die Verhandlungen, soweit sie speziell eine etwas vermehrte

Betheiligung der Luzernerroute an den Erträgnissen des durchgehenden Personenverkehrs bezweckten, fortgesetzt und

bald nach Abfluss des Berichtsjahrs zum Abschluss gebracht.

Im Laufe des Berichtsjahres haben im Personenverkehr vorwiegend die internationalen Personentarife

die Thätigkeit unserer betreffenden Dienstabtheilung in Anspruch genommen. Nicht nur ist endlich der direkte

Tarif für den Verkehr Deutschland-Österreich via Arlberg ins Leben getreten, sondern es mussten auch nahezu alle

Tarife für den Verkehr Italien-Schweiz, Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande und England umgearbeitet und

ausserdem eine ganze Reihe von direkten Tarifen mit schweizerischen und ausländischen Bahnen theils ganz neu

erstellt, theils ergänzt werden. Die diesfälligen Anforderungen gehen weit über das hinaus, was noch vor wenigen

Jahren als ausreichend befunden worden, und die früher relativ so einfache Konstruktion der Personentarifo, der
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Hand in Hand mit (ism Ltrobsn naob àsdebnung der internationalen tarife aueb dasjenige gebt, aile darauf

einwirkenden Xonkurrenzverbältnisss (tared Vereinbarungen über die "kbeilung des Verkebrs oder seiner Ertragnisse

zu beseitigen, bliebe! macbt sieb bei (ten austän<tiseben kabneo, soweit (tissslben niobt in grosse, kür sieb wobt

abgeseblosssne Netze Zusammengelegt siiut, 6er klangst allgemeiner VerkebrsVereinbarungen, wie sis (tie grösseren

sobweizerisobon Labnen unter sieb besitzen, naebtbsilig bemerkbar, indem daraus ein niebt selten übsrmässiger

Wob sei in den lostradirungen der Oüter und nie endende Lobwierigkoiten in den d'axrepartitionon sieb ergeben.

Var traebteu, an unserm Orts diesen Nissständen entgegenzuwirken, und dürfen wobl botkon, dass die gleiebe

Vnsebauung aueb im Ausland in waebsendem àlasse zur (Zeitung gelange.

kast vollständig sind nunmebr die Oütertariks kür den Verkebr Zwisoben Ostorreieb-Dngarn und Lüd-
deutsoliland erstellt, an denen wir übrigens der Dauptsaeko naob nur als Iransitbab» kür den Verkebr mit tltlsass-

Kotluingsn betbsiligt sind; ferner daran ansebliessend die Tarife zwisebsn Östorreiob-Dngarn und den badiseb-

sebwsizkriseben Oemeiusekaktsstationen Xonstanz, Fingen, Fobalkbausen und Basel.

8ebr im Rückstände beüodet sieb die IZildung der neue» direkten Tarifs zwisoben Österreiob-Ongarn und

der kranzösiseben Ostbabn, wokür allerdings vorerst ganz besonders komplizirte Vsrbältnisss zu ordnen waren.

Niobt einmal die Übertragung der bisbsrigen I'ariko von der deutsoben auf die sebweizsrisobsn Routen, bebufs

Durobkübrung der vereinbarten Vsrkokrstbsilung, wurde im Rsriobts^abr srreiebt. ^Vir blieben daber aueb binsioktliob

des Osbiötss der Ostbabn darauf angewiesen, tlisils aus eigener Xraft, tbsils im Denelimen mit den österreiebiseb-

ungariseben Verwaltungen durob Oewäbrung geeigneter l^ansittaxen naolr Rrankreiob die Interessen unserer Route

bestmögliob zu walirsn.

Die lariko kür den Oütervsrksbr des rsebten Aüriobsoeufsrs wurden weiter ausgebildet durob successive

Vusgabe von Heften kür IValdsbut, kür die Vereinigten Lobweizerbabnen und lösstbalbakn, die dura-ltern-kuzernbabn,

dura-Neuobâtotois und Rmmontbalbabn, endlieb die ^Vsstsobwsizerisobsn ltabnen.

Die letztes .tabr srwäbnten Verbandlungen mit der Oottliardbabn, binsiobtliob der 'Iraeirung der direkten

Dinie Immenses-Duzern und die im Vnsobluss bieran der Oottbardbabn ab Duzern zu gewäbrende grössere

Letbeiligung an dem Oüter- und Rorsonen verkebr mit Ölten und weiter, baben sieb kür einstweilen zgrsoblagen,

indem unser Verwaltungsratb die biebei in Vussiobt genommenen Bestimmungen kür den Oütervorkekr, namentliob

desbalb, weil dieselben auf Xonzessionsdausr vereinbart werden sollten, beanstandete, und binwieder die Oentralbabn und

namentliob die Oottbardbabn niobt geneigt waren, zu einem Vertrag auf den vom berwärtigen Verwaltungsratb

angedeuteten Orundlagen Iland Zu bieten. Dagegen wurden die Verbandlungen, soweit sie speziell eine etwas vermebrte

Letbeiligung der Duzernerroute an den Ertragnissen des durobgebendon Rersonenverkebrs bezweckten, fortgesetzt und

bald naeb Vbkluss des Loriobts^abrs zum Vbsobluss gebraobt.

Im Rauke des öeriobts^abres baben im Rersononverkebr vorwiegend die internationalen Rorsonen-

tarife die ^bätigkeit unserer betreffenden Dienstabtbeilung in Vnspruob genommen. Niobt nur ist endlieb der direkte

larik kür den Verkebr Deutsebland-Osterreiob via Vrlborg ins Roben getreten, sondern es mussten auob nabezu alle

Tarifs kür den Verkebr Itaiien-Lebweiz, Deutsobland, Rrankroiob, Belgien, Niederlande und Rngland umgearbeitet und

ausserdem eine ganze Heike von direkten Tarifen mit sokweizsrisoben und ausländisoben Itabnen tboils ganz neu

erstellt, tboils ergänzt werde». Die diestalligen Anforderungen geben weit über das binaus, was noob vor wenigen

dabren als ausreiobond bekunden worden, und die krübor relativ so einkaobe Xonstruktion der Rvrsoneotariko, der
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Billete und des bezüglichen Abrechnungswesens hat einer grossen Komplikation Platz gemacht. Während früher

im Verkehr auf grosse Distanzen bei konkurrirenden Routen für jede derselben ein besonderes Billet erstellt wurde,

ist in letzter Zeit in Folge der Vermehrung dieser Konkurrenzen, und um die hieraus erwachsende Nothwendigkeit
der Erstellung einer grossen Zahl von Billetsorten zu vermeiden, Übung geworden, für den Verkehr zwischen zwei

Stationen thunlichst nur ein oder zwei Billete herzustellen und diese Billete so einzurichten, dass sie für mehrere

Konkurrenzrouten gültig sind. So ist z. B. ein Billet Berlin-Mailand schon bis Frankfurt auf 5 Haupt- mit je 2

UnterRouten, zwischen Frankfurt und Rothkreuz auf 3 Haupt- und einer Reihe Unter-Routen gültig, und nicht minder

komplizirt ist die Routeneintheilung im Verkehr von rheinischen Stationen über den Arlberg. Hat diese Einrichtung
den Vortheil der Billetersparniss und für den Reisenden die Annehmlichkeit, auch unterwegs noch eine gewisse

Freiheit in der Auswahl der Route zu haben, so hat sie dagegen auch den Nachtheil, dass sie die Tarife und Billete

ausserordentlich komplizirt und deren Gebrauch erschwert, die Kontrole, beziehungsweise die Abrechnung unsicher

macht und verlangsamt; namentlich aber hat sie die Wirkung, dass sich die Konkurrenzbestrebungen, die bisher

wesentlich auf die Einrichtung direkter Verkehre gerichtet waren, in der Folge, nachdem diesfalls alle irgend in Betracht

kommenden Routen gleichgestellt sind, mehr auf die Schnelligkeit und Annehmlichkeit der
Beförderung sich ausdehnen müssen und demgemäss auch grössere Opfer erfordern werden, denen sich auf die

Dauer keine Verwaltung, die auf die Entwicklung des internationalen Personenverkehrs Werth legen muss, wird

entziehen können.

Mit der Verwaltung der Tössthalbahn ist eine neue Vereinbarung über deren Betheiligung an

den Baukapitalzinsen und an den Kosten des Betriebes und Unterhaltes der gemeinschaftlich zu benutzenden Anlagen,

Gebäude und Einrichtungen des Bahnhofes Winterthur abgeschlossen und gleichzeitig eine neue Übereinkunft

über Bewachung ihres Geleises auf dem vierspurigen Bahnkörper von der Bahnhofgrenze in Winterthur bis

jenseits des Überganges der Oberwinterthurerstrasse getroffen worden. Das Nähere über diese Verträge findet sich

im Berichte des Verwaltungsrathes.

III. Finanzverwaltung.

Die in unserm vorjährigen Geschäftsbericht erwähnte Besprechung mit der Centraibahn betreffend

Konversion unseres Gemeinschaftsanleihens führte zu einer von unserm Verwaltungsrath genehmigten
Übereinkunft mit derselben, gemäss welcher dieses Anleihen am 1. April 1886 auf den 1. Oktober gl. J. gemeinsam

gekündigt wurde, in der Meinung, dass das bisherige Solidaritätsverhältniss für die Zukunft gelöst werde, und dass

jede der beiden Gesellschaften für die Rückzahlung oder Konversion ihrer Hälfte zu sorgen, sich dabei aber auf die

Summe von 20 Millionen Franken eines neuen 4°/o Anleihens zu beschränken habe.

Die Centraibahn hatte zu diesem Zweck Unterhandlungen mit einem Bankkonsortium angeknüpft; wenn die

Nordostbahn ihr neues Anleihen direkt emittiren wollte, so hatte sie also die Konkurrenz dieser Finanzkreise zu

befürchten, und es lag der Gedanke nahe, den nämlichen Weg einzuschlagen. Mit Ermächtigung unseres Verwaltungsrathes

schlössen wir zu diesem Ende mit der Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich einen Vertrag ab, den wir hier

im Wortlaut folgen lassen :
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killste und des be^ügliedsn ^brsoknungswessns liat einer grossen Komplikation Rlà gsmaedt. ^Vädrend krüker

im Vsrkedr auk grosse Distanzen bei konkurrirsndsn Routen kür ^ede derselben sin besonderes Rillst erstellt wurde,

ist in letzter /sit in Rolgo der Vermedrung dieser Ronkurren^en, und um «lie dieraus erwaeksends Rotbwendigksit
der Erstellung einer grossen Audi von Rilletsorton nu vermeiden, Übung geworden, kür dsn Vsrksdr 2wisoksn ^wsi

Stationen tdunliedst nur ein oder «zwei Rillets dor^ustellen und «liess Rillete so ein^uricdten, dass sie kür medrers

Ronkurren/routen gültig sind. Lo ist 2. ö. sin Rillst Rerlin-Nailand sedon dis Frankfurt auf 5 Haupt- mit ^e 2 Dnter-

Routen, swiseden Rrankkurt und Rotdkreux auk 3 Haupt- und sinsr Reibe Rnter-Routon gültig, und niedt minder

kompli^irt ist dis Routeneintdeilung im Verkeim von rdeiniseben Stationen über den Vrlberg. Hat disss Rinricbtung
dsn Vortdeil dsr Lillotersparniss und kür den Reisenden dig ^nnvlnnliebkeit, aued unterwegs noed eins gewisse

Rreideit in der ^uswald der Route ?u daden, so kat sie dagegen aued den Raedtdeil, dass sie die tkarike und Rillets

ausssrordentlied kompli/irt und deren Osbrauek erseliwert, die Rontrolo, be^iodungsweiss die Vbreebnung unsieder

maedt und verlangsamt; namentlied aber dat sie die Wirkung, dass sied die Ronkurrenxbestrebungsn, die bisker

wesentliod auk die Einriedtung direkter Verkeime gericdtet waren, in der Rolge, naeddom dieskalls alle irgend in Letraodt

kommenden Routen gleiodgestellt sind, medr auk die Rodnolligksit und ^nnedmliedkeit der Re-
knrdsrung sied ausdednen müssen und demgemäss aued grössers Opker erkordern werden, denen sied auk die

Dauer keine Verwaltung, die auk die Entwicklung des internationalen Rersonenverkedrs VVertli legen muss, wird eot-

mieden können.

Ait der Verwaltung dsr ?ö«stkalbadn ist eine neue Vereinbarung über deren Retdeiligung an

den RaukapitaDinsen und an dsn Rosten dos Rstriebos und Dnterdaltes der gemeinsedaktlied ?«u benutzenden Anlagen,

Oebäude und Einriektungen des Rabnkokss Vintortdur abgeseblossen und gleiedaeitig eins neue Üborein-

kunkt über Rowaekung ibrss Ooleises auk dem vierspurigen Ralinkörpsr von der Rabndokgrenas in >Vintertkur bis

jenseits des Überganges der Oberwintertdursrstrasse getroLdv worden. Das Rädere über diese Verträge tindet sied

im Reriekte des Vsrwaltungsratdes.

III.

Die in unserm vorjädrigen Oesodäktsbsriedt orwädnts Resprsedung mit der Oentralbadn betretkend Ron-
version unseres Oemeinsodaktsanlsidons kükrts 2u einer von unserm Verwaltungsratd gonedmigton Über-

einkunkt mit derselben, gemäss welodor dieses ^nleiden am 1. Vpril 1886 auk dsn 1. Oktober gl. d. gemeinsam

gekündigt wurde, in der Neinung, dass das bisderigs Lolidaritätsverdältniss kür die /ukunkt gelöst werde, und dass

^sdo dsr beiden Oesellsodakten kür die Rllekzadlung oder Ronvsrsion iliror Ilälkte ^u sorgen, sied dabei aber auk die

Lummo von 26 lülillionon Erankon eines neuen 4^/o àloidens ?u besodränken dabe.

Die Oontralbadn datte ?u diesem /week ilntordandlungsn mit einem Rankkonsortium angeknüpft; wenn die

Rordostbadn idr neues ^nlsiden direkt emittiren wollte, so datte sie also die Ronkurren? dieser Einan/Kreiss ?.u

deküredten, und es lag der Oodanks nads, den nämlieden >Veg ein^usedlagen. Alt Ermäedtigung unseres Verwaltungs-

ratdes sedlossen wir ^u diesem Rüde mit der Redweiöörisedon Rreditaostalt in /üriod einen Vertrag ab, den wir disr

im Wortlaut kolgon lassen:
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